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I. Allgemeine Bestimmungen 

§1 Gegenstand 

1 Diese Aüsbildüngsordnüng regelt die Einzelheiten zür Umsetzüng des Konkordats betref-

fend die gemeinsame Aüsbildüng der evangelisch-reformierten Pfarrerinnen ünd Pfarrer 

ünd ihre Zülassüng züm Kirchendienst (Konkordat). 

2 Sie entha lt insbesondere Bestimmüngen ü ber: 

a) Organisation ünd Verfahren der sta ndigen Kommissionen des Konkordats im Be-

reich der kirchlichen Aüsbildüng; 

b) die Zülassüng zür kirchlichen Aüsbildüng; 

c) die Inhalte, Ziele ünd Aüfgaben der einzelnen Teile der kirchlichen Aüsbildüng; 

d) die Prü füngen ünd Kompetenznachweise fü r das Bestehen der einzelnen Teile der 

kirchlichen Aüsbildüng; 

e) den Ablaüf ünd die Dürchfü hrüng der kirchlichen Eignüngskla rüng. 

§ 2 Umfang der kirchlichen Ausbildung 

Die kirchliche Aüsbildüng im Sinne des Konkordats ünd dieser Aüsbildüngsordnüng er-

ga nzt die üniversita re Aüsbildüng ünd ümfasst: 

a) die Perspektiventage; 

b) die Potentialanalyse; 

c) das Mentorat (Entwicklüngsbegleitüng); 

d) die kirchliche Eignüngskla rüng (KEK I ünd KEK II); 

e) das Ekklesiologisch-praktische Semester (EPS); 

f) die Seelsorgeü büng; 

g) das Lernvikariat ünd die praktische Prü füng/Kompetenznachweise; 

h) die Weiterbildüng in den ersten Amtsjahren (WeA). 

§ 3 Datenschutzbestimmungen 

Soweit keine besonderen Bestimmüngen fü r den Datenschütz bestehen, sind die Vorschrif-

ten des Gesetzes ü ber die Information ünd den Datenschütz (IDG) des Kantons Zü rich sinn-

gema ss anwendbar. 

§ 3a Ausstand 1 

Der Aüsstand richtet sich nach den Bestimmüngen des Verwaltüngsrechtspflegegesetzes 

des Kantons Zü rich.   

§ 3b Anwesenheit vor Ort 1 

Sitzüngen, Veranstaltüngen ünd weitere Elemente der Aüsbildüng ko nnen aüf elektroni-

schem Weg (online) erfolgen, soweit diese Aüsbildüngsordnüng nicht die Anwesenheit vor 

Ort verlangt.  
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§ 4 Richtlinien 

Die Aüsbildüngskommission erla sst die Regelüngen gema ss Art. 9 Abs. 3 lit. a des Konkor-

dats zür Umsetzüng der Aüsbildüngsordnüng in der Form von Richtlinien. 

II. Organisatorische Bestimmungen 

A. Ausbildungskommission 

§ 5 Konstituierung und Beschlussfähigkeit 

1 Die Aüsbildüngskommission konstitüiert sich selbst, wobei die Pra sidentin oder der Pra si-

dent Mitglied der Konkordatskonferenz sein müss.  

2 Sie ist beschlüssfa hig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. 

3 Jedes Mitglied ist zür Stimmabgabe verpflichtet. Bei Stimmengleichheit za hlt die Stimme 

der Pra sidentin oder des Pra sidenten doppelt. 

§ 6 Arbeitsweise 

1 Die Aüsbildüngskommission trifft sich aüf Einladüng der Pra sidentin oder des Pra siden-

ten, so oft es die Gescha fte erfordern. In dringenden Fa llen kann die Aüsbildüngskommis-

sion Entscheide aüf dem Zirkülationsweg fa llen, sofern kein Mitglied eine Beratüng ver-

langt. 

2 U ber die Sitzüngen der Aüsbildüngskommission wird ein Protokoll gefü hrt. 

3Das Sekretariat der Aüsbildüngskommission wird von der Arbeitsstelle fü r die kirchliche 

Aüsbildüng gefü hrt. 

§ 7 Aufgaben 

U ber die im Konkordat erwa hnten Aüfgaben hinaüs obliegen der Aüsbildüngskommission 

insbesondere: 

a) die Umsetzüng der Aüsbildüngsordnüng; 

b) die Züsammenarbeit mit den Theologischen Fakülta ten der Universita ten Zü rich 

ünd Basel in Bezüg aüf die Aüsbildüngsinhalte ünd ihre Ansetzüng im Laüfe des Stü-

diüms ünd im Rahmen der kirchlichen Aüsbildüng (insbesondere im Bereich der 

Praktischen Theologie); 

c) die Einhaltüng der Zülassüngsbedingüngen zür kirchlichen Aüsbildüng; 

d) die A qüivalenzprü füng von Bewerberinnen ünd Bewerbern mit anderen Aüsbil-

düngswegen einschliesslich Entscheid ü ber Aüflagen fü r die Zülassüng oder Dispen-

sationen von einzelnen Aüsbildüngsteilen;  

e) die Evalüierüng ünd Weiterentwicklüng der kirchlichen Aüsbildüng ünter dem Ge-

sichtspünkt der didaktischen Einheit des üniversita ren ünd kirchlichen Teils; 

f) die Genehmigüng des Programms WeA aüf Antrag der Programmleitüng WeA ge-

ma ss § 107; 
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g) die Antragstellüng an die Konkordatskonferenz ü ber Anpassüng der Aüsbildüngs-

ordnüng, insbesondere hinsichtlich Erga nzüng, Streichüng oder Anpassüng von Aüs-

bildüngselementen; 

h) die Festlegüng der Qüalifikation der Pfarrerinnen ünd Pfarrer, die im Bereich der 

kirchlichen Aüsbildüng ta tig sind; 

i) der Erlass von Richtlinien in Rü cksprache mit den an der Aüsfü hrüng beteiligten 

Kommissionen zür Umsetzüng der Aüfgaben gema ss lit. a-h. 

§ 8 Berichterstattung 

Die Aüsbildüngskommission erstattet der Konkordatskonferenz ja hrlich Bericht ü ber ihre 

Ta tigkeit. 

 

B. Prüfungskommission 

§ 9 Konstituierung und Beschlussfähigkeit 

1 Die Prü füngskommission konstitüiert sich selbst. 

2 Sie ist beschlüssfa hig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. 

3 Jedes Mitglied ist zür Stimmabgabe verpflichtet. Bei Stimmengleichheit za hlt die Stimme 

der Pra sidentin oder des Pra sidenten doppelt. 

4 Die Konkordatskonferenz bestimmt bei der Wahl der Mitglieder der Prü füngskommission, 

in welchem Handlüngsfeld das betreffende Mitglied Expertin oder Experte ist.  

5 Die Fachexpertinnen ünd Fachexperten gema ss § 96 Abs. 1 nehmen mit beratender 

Stimme ünd Antragsrecht an Sitzüngen mit Schwergewicht Prü füngsabwicklüng ünd -aüs-

wertüng teil. Sie sind nicht stimmberechtigt.  

§ 10 Arbeitsweise 2 

1 Die Prü füngskommission trifft sich aüf Einladüng der Pra sidentin oder des Pra sidenten, so 

oft es die Gescha fte erfordern. In dringenden Fa llen kann die Prü füngskommission Ent-

scheide aüf dem Zirkülationsweg fa llen, sofern kein Mitglied eine Beratüng verlangt. 

2 U ber die Sitzüngen der Prü füngskommission sowie die Ergebnisse der Prü füngen wird ein 

Protokoll gefü hrt. 

3 Die Prü füngskommission fü hrt ihr Sekretariat selber. 2 

§ 11 Aufgaben 

U ber die im Konkordat erwa hnten Aüfgaben hinaüs obliegen der Prü füngskommission ins-

besondere: 

a) die Umsetzüng der Richtlinien, die gema ss § 4 im Rahmen dieser Aüsbildüngsord-

nüng erlassen worden sind; 

b) die Festlegüng der Termine fü r die Teilprü füngen gema ss §§ 94 Abs. 2 ünd 97 Abs. 1; 

c) die Antragstellüng betreffend die Anpassüng der Aüsbildüngsordnüng an die Kon-

kordatskonferenz, insbesondere hinsichtlich der Praktischen Prü füng. 
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§ 12 Berichterstattung 

1 Die Prü füngskommission teilt die Prü füngsergebnisse dem Bü ro der Konkordatskonferenz 

mit. 

2 Sie erstattet der Konkordatskonferenz ja hrlich Bericht ü ber ihre Ta tigkeit. 

 

C. Kommission für die Kirchliche Eignungsklärung 

§ 13 Konstituierung und Beschlussfähigkeit 

1 Die Kommission fü r die Kirchliche Eignüngskla rüng konstitüiert sich selbst. 

2 Sie ist beschlüssfa hig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. 

3 Jedes Mitglied ist zür Stimmabgabe verpflichtet. Bei Stimmengleichheit za hlt die Stimme 

der Pra sidentin oder des Pra sidenten doppelt. 

§ 14 Arbeitsweise 

1 Die Kommission fü r die Kirchliche Eignüngskla rüng trifft sich aüf Einladüng der Pra siden-

tin oder des Pra sidenten, so oft es die Gescha fte erfordern. Entscheide aüf dem Zirkülations-

weg sind nür züla ssig, sofern kein Mitglied eine Beratüng verlangt. 

2 U ber die Kommissionssitzüngen wird ein Protokoll gefü hrt. 

3 Die Kommission fü r die Kirchliche Eignüngskla rüng fü hrt ihr Sekretariat selber. 

§ 15 Aufgaben 1 

U ber die im Konkordat erwa hnten Aüfgaben hinaüs obliegen der Kommission fü r die Kirch-

liche Eignüngskla rüng insbesondere: 

a) die Umsetzüng der Richtlinien, die gema ss § 4 im Rahmen dieser Aüsbildüngsord-

nüng erlassen worden sind; 

b) die Feststellüng der Eignüng oder Nichteignüng fü r den Pfarrberüf nach Massgabe 

dieser Aüsbildüngsordnüng; 

c) die Einladüng zü einer erweiterten Eignüngskla rüng in Form eines Assessments, 

wenn die Eignüng fü r den Pfarrberüf fraglich ist; 

d) die Organisation ünd Dürchfü hrüng eines Ründen Tisches nach dem Assessment; 

e) die Festlegüng der ü berfachlichen Kompetenzen ünd Kriterien fü r die Eignüng fü r 

den Pfarrberüf aüfgründ des Kompetenzstrüktürmodells des Konkordats; 

f) die Aüswahl von geeigneten Personen fü r die Dürchfü hrüng des Assessments; 

g) die Organisation ünd Festlegüng der Termine fü r das Assessment; 

h) die Feststellüng der Schlüssqüalifikation gema ss dieser Aüsbildüngsordnüng; 

i) die Antragstellüng an die Konkordatskonferenz ü ber Anpassüng der Aüsbildüngs-

ordnüng, insbesondere hinsichtlich der Kirchlichen Eignüngskla rüng. 

j) die Aüfgaben, die ihr gema ss der Verordnüng ü ber den Qüereinstieg ins Pfarramt zü-

gewiesen sind. 1 

§ 16 Berichterstattung 

1 Die Kommission fü r die Kirchliche Eignüngskla rüng teilt die Ergebnisse der Eignüngskla -

rüngen dem Bü ro der Konkordatskonferenz mit. 
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2 Die Kommission fü r die Kirchliche Eignüngskla rüng erstattet der Konkordatskonferenz 

ja hrlich Bericht ü ber ihre Ta tigkeit. 

III. Studienbegleitung und Eignungsklärung 

A. Perspektiventage 

§ 17 Zweck 

1 Die Perspektiventage haben züm Ziel, den Stüdierenden Perspektiven in Richtüng Kirche 

ünd Pfarrberüf aüfzüzeigen, ünd ermo glichen ihnen eine Standortbestimmüng in Bezüg aüf 

ihre geistliche Entwicklüng sowie aüf ihre kü nftige Berüfsidentita t.  

2 Sie erhalten nach Mo glichkeit die Gelegenheit, den Kontakt zü ihrer Konkordatskirche her-

züstellen ünd die Aüsbildüngsbeaüftragten kennenzülernen. 

§ 18 Durchführung und Finanzierung 

1 Die Perspektiventage werden von der Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng angebo-

ten. 

2 Das Konkordat organisiert ünd finanziert sie nach Mo glichkeit in Züsammenarbeit mit den 

Kirchen BE-JU-SO ünd der Werbekommission Theologiestüdiüm (WEKOT). 

3 Die Aüsbildüngskommission kann Stüdierende in begrü ndeten Fa llen von den Perspekti-

ventagen entbinden.  

 

B. Potentialanalyse 

§ 19 Gegenstand und Zweck 

1 Die Potentialanalyse richtet sich an Stüdierende der Theologie ünd dient einer ersten 

Selbst-Eignüngskla rüng fü r den Pfarrberüf ohne qüalifizierende Wirküng. 

2 Die Absolvierüng der Potentialanalyse ist Voraüssetzüng fü r die Zülassüng züm EPS ünd 

dient als Gründlage fü r das Festlegen des weiteren Entwicklüngsprozesses ünd der Lern-

ziele fü r das EPS. 

§ 20 Durchführung 
1 Die Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng regelt den Ablaüf der Potentialanalyse.  

2 Die Potentialanalyse ümfasst eine elektronische Standortbestimmüng ünd ein Aüswer-

tüngsgespra ch mit Aüswertüngs-Coaches. Die Ergebnisse sind vertraülich ünd aüsschliess-

lich fü r die Stüdierenden sowie die Arbeit im Mentorat bestimmt. 

3 Die Termine fü r die Aüswertüngsgespra che werden von der Arbeitsstelle fü r die kirchliche 

Aüsbildüng angesetzt ünd sind verbindlich. 

4 Die Gespra chsergebnisse werden in einem Formülar festgehalten. Das Formülar geht an 

die Stüdierende oder den Stüdierenden ünd an die oder den Aüswertüngs-Coach. Deren 

oder dessen Kopie wird nach erfolgter Ordination, spa testens aber fü nf Jahre nach der Po-

tentialanalyse vernichtet. 
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5 Die Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng erha lt eine Besta tigüng von den Aüswer-

tüngs-Coaches ü ber die absolvierte Potentialanalyse. 

6 Weitere im Rahmen der Potentialanalyse angefallene Daten werden von der Stelle, bei der 

die Daten vorhanden sind, vernichtet oder gelo scht, sobald sie von dieser nicht mehr beno -

tigt werden. Die Beaüftragten fü r die kirchliche Aüsbildüng erhalten keinen Einblick in die 

Daten. 

7 Die Aüsbildüngskommission kann in begrü ndeten Fa llen von der Teilnahme an der Poten-

tialanalyse entbinden. Entsprechende Gesüche mü ssen spa testens am Anmeldetermin züm 

EPS bei der Aüsbildüngskommission eintreffen. 

§ 21 Weiterleitung an den Mentor oder die Mentorin 

1 Die oder der Stüdierende la sst eine Kopie des Formülars gema ss § 20 Abs. 4 ünd die Er-

gebnisse von Testverfahren gema ss § 20 Abs. 2 ihrer Mentorin oder ihrem Mentor zükom-

men, üm im Gespra ch den weiteren, individüellen Entwicklüngsprozess zü gestalten ünd 

die Lernziele fü r das EPS zü bestimmen. 

2 Die Kopien ünd Ergebnisse gema ss Abs. 1 werden nach erfolgter Ordination, spa testens 

aber fü nf Jahre nach ihrer Erstellüng vernichtet. 

§ 22 Auswertungs-Coaches 

1 Die Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng rekrütiert ünd schült Aüswertüngs-Coaches 

fü r die Potentialanalyse. 

2 Die Liste der zügelassenen Aüswertüngs-Coaches ist o ffentlich. 

 

C. Kirchliche Eignungsklärung 

1. Allgemeine Bestimmungen 

§ 23 Gegenstand und Zweck 

1 Die Kirchliche Eignüngskla rüng (KEK) gliedert sich in zwei Teile. Sie ümfasst einerseits die 

Rü ckmeldüngen von Mitwirkenden in der Aüsbildüng wa hrend des EPS zü den notwendi-

gen Berüfsvoraüssetzüngen sowie allenfalls eine erweiterte Eignüngskla rüng in Form eines 

Assessments (KEK I) ünd andererseits die Schlüssqüalifikation am Schlüss des Lernvikari-

ats gema ss Konkordat (KEK II). 

2 Sie kla rt die perso nliche Eignüng ünd Berüfsvoraüssetzüngen im Hinblick aüf den Pfarrbe-

rüf aüf Gründlage des Kompetenzstrüktürmodells des Konkordats. 

3 Ein positives Ergebnis ist eine Voraüssetzüng fü r die Zülassüng züm Lernvikariat (KEK I) 

beziehüngsweise fü r das Bestehen des Lernvikariats (KEK II). 

§ 24 Geltungsdauer 1 

Die Zulassung zur weiteren Ausbildung gemäss §§ 29 Abs. 1 und 34 verwirkt innert fünf 

Jahren, nachdem die Kommission für die kirchliche Eignungsklärung die Eignung für den 

Pfarrberuf festgestellt oder validiert hat. 1 
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2. Kirchliche Eignungsklärung I (KEK I) 

§ 25 Durchführung 

1 Im Rahmen der KEK I haben die Mitwirkenden in der Aüsbildüng gema ss § 26 Abs. 1 die 

Mo glichkeit, eine erweitere Eignüngskla rüng zü verlangen. 

2 Die Rü ckmeldüngen gema ss §§ 23 Abs. 1 ünd 26 Abs. 2 werden aüsgewertet ünd geben 

Antwort aüf die Frage, ob: 

a) die perso nliche Eignüng fü r den Pfarrberüf nach den dürch die Kommission fü r die 

Kirchliche Eignüngskla rüng festgelegten Kriterien beobachtbar ist oder eine erwei-

terte Eignüngskla rüng notwendig ist; 

b) die perso nliche Lern- ünd Entwicklüngsvoraüssetzüng fü r die weitere Aüsbildüng 

erfü llt ist oder eine erweiterte Eignüngskla rüng notwendig ist; 

c) aüs Sicht der empfehlenden Konkordatskirche nichts gegen die Zülassüng zür weite-

ren Aüsbildüng gema ss Konkordat spricht. 

3 Die Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng stellt den Mitwirkenden in der Aüsbildüng 

fü r die Rü ckmeldüng einen Beobachtüngsbogen mit den festgelegten Kriterien ünd Indika-

toren nach § 15 lit. e zür Verfü güng. 

4 Stüdierende, die das EPS nicht absolvieren oder das EPS ünmittelbar vor dem Lernvikariat 

absolvieren, werden in jedem Fall dürch eine erweiterte Eignüngskla rüng im Rahmen eines 

Assessments nach §§ 31 ünd 32 geprü ft.  

§ 26 Mitwirkende 

1 Mitwirkende in der Aüsbildüng im Sinn von §  25 Abs. 1 sind: 

a) die Praktikümsleitüng (Pfarrperson) in der Kirchgemeinde; 

b) die Praktikümslehrperson fü r das Schülpraktiküm; 

c) die Praktikümslehrperson fü r das Praktiküm im kirchlichen Unterricht; 

d) die Beaüftragten fü r die kirchliche Aüsbildüng; 

e) die Dozierenden der Einfü hrüngs- ünd Aüswertüngswochen sowie der Stüdientage; 

f) die Leiterinnen ünd Leiter der Reflexionsgrüppen; 

g) die von der jeweiligen Konkordatskirche bezeichnete Stelle. 

2 Die Mitwirkenden gema ss Abs. 1 lit. a bis e geben eine Rü ckmeldüng zü § 25 Abs. 2 lit. a, 

die Mitwirkenden gema ss Abs. 1 lit. f eine Rü ckmeldüng zü § 25 Abs. 2 lit. b ünd die Mitwir-

kenden gema ss Abs. 1 lit. g eine Rü ckmeldüng zü § 25 Abs. 2 lit. c. 

§ 27 Rückmeldungen zur persönlichen Eignung für den Pfarrberuf 

1 Die Rü ckmeldüngen gema ss §  25 Abs. 2 lit. a werden von den Mitwirkenden einer der 

Farben Grü n, Orange oder Rot zügeordnet. 

2 Die Farben bedeüten:  

a) Grü n: Die perso nliche Eignüng fü r den Pfarrberüf ist beobachtbar. 

b) Orange: Es gibt Zweifel ünd es stellen sich Fragen zür Eignüng fü r den Pfarrberüf, 

die im Rahmen einer erweiterten Eignüngskla rüng abzükla ren sind. 

c) Rot: Die Eignüng fü r den Pfarrberüf ist nicht beobachtbar. 
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§ 28 Rückmeldungen zur persönlichen Lern- und Entwicklungsvoraussetzung 

1 Die Rü ckmeldüngen gema ss §  25 Abs. 2 lit. b werden von den Mitwirkenden einer der 

Farben Grü n oder Orange zügeordnet. 

2 Die Farben bedeüten: 

a) Grü n: Lernbereitschaft ünd Entwicklüng sind beobachtbar. Die Voraüssetzüngen fü r 

den weiteren Verlaüf der Aüsbildüng sind gegeben. 

b) Orange: Lernbereitschaft ünd Entwicklüng sind fraglich, ünd es bestehen Zweifel, ob 

die Lern- ünd Entwicklüngsvoraüssetzüngen gegeben sind. 

3 Die Rü ckmeldüng gema ss § 25 Abs. 2 lit. b erfolgt dürch die Mitwirkenden gema ss § 26 

Abs. 1 lit. f ohne Angabe zü bearbeiteten Themen ünd Gespra chsinhalten aüs den Reflexi-

onsgrüppen. 

§ 29 Wirkung der Ampeln 

1 Zeigen alle Ampeln gema ss §§  27 ünd  28 Grü n an ünd bestehen seitens der empfehlen-

den Konkordatskirche keine Vorbehalte, so stellt die Kommission fü r die Kirchliche Eig-

nüngskla rüng fest, dass eine Eignüng fü r den Pfarrberüf der oder des Stüdierenden be-

obachtbar ist ünd die Zülassüng zür weiteren Aüsbildüng in Bezüg aüf die perso nliche Eig-

nüng mo glich ist.  

2 Zeigen eine oder mehrere Ampeln Orange an oder bestehen seitens der empfehlenden 

Konkordatskirche Vorbehalte, so la dt die Kommission fü r die Kirchliche Eignüngskla rüng 

die Stüdierende oder den Stüdierenden zü einer erweiterten Eignüngskla rüng im Rahmen 

eines Assessments ein. 

3 Zeigen eine oder mehrere Ampeln von Mitwirkenden gema ss § 26 Abs. 1 lit. b, c, e ünd f 

Rot an, so la dt die Kommission fü r die Kirchliche Eignüngskla rüng die Stüdierende oder 

den Stüdierenden zü einer erweiterten Eignüngskla rüng im Rahmen eines Assessments ein. 

4 Zeigen eine oder mehrere Ampeln von Mitwirkenden gema ss § 26 Abs. 1 lit. a ünd d Rot an 

oder lehnt die empfehlende Konkordatskirche eine Zülassüng ab, so beschliesst die Kom-

mission fü r die Kirchliche Eignüngskla rüng ü ber die Dürchfü hrüng einer erweiterten Eig-

nüngskla rüng im Rahmen eines Assessments oder die Nichtzülassüng der oder des Stüdie-

renden zür weiteren Aüsbildüng gema ss Konkordat. Sie ho rt die Stüdierende oder den Stü-

dierenden vor der Beschlüssfassüng an.  

5 Die Kommission fü r die Kirchliche Eignüngskla rüng teilt das Ergebnis dem Stüdierenden 

oder der Stüdierenden schriftlich mit.  

§ 30 Berichte und Verwendung der Ergebnisse 

Den Stüdierenden mit aüsschliesslich grü nen Ampeln nach dem EPS werden die Rü ckmel-

düngen der Mitwirkenden in geeigneter Weise züga nglich gemacht. 

3. Erweiterte Eignungsklärung im Rahmen von KEK I (Assessments) 

§ 31  Gegenstand und Zweck 

1 In der erweiterten Eignüngskla rüng im Rahmen eines Assessments wird die oder der Stü-

dierende aüf ü berfachliche ünd perso nliche Kompetenzen geprü ft. 
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2 Die ü berfachlichen ünd perso nlichen Kompetenzen werden aüf der Gründlage des von der 

Konkordatskonferenz beschlossenen Kompetenzstrüktürmodells dürch die Kommission fü r 

die Kirchliche Eignüngskla rüng festgelegt. 

§ 32 Durchführung Assessment 
1 Die Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng erstellt eine Liste von Personen, die fü r die 

Dürchfü hrüng eines Assessments geeignet sind. Diese Liste bedarf der Genehmigüng dürch 

die Kommission fü r die Kirchliche Eignüngskla rüng. 

2 Das Assessment wird von einer Moderatorin oder einem Moderator geleitet. Diese oder 

dieser wird von der Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng aüf Gründ aüsgewiesener 

Fachexpertise beaüftragt ünd zieht aüs der Liste gema ss Abs. 1 die notwendige Anzahl As-

sessorinnen ünd Assessoren bei. Jeder Stüdentin ünd jedem Stüdenten wird aüs dem Kreis 

der Assessorinnen ünd Assessoren eine Haüptassessorin oder ein Haüptassessor zügewie-

sen. 

3 Die Haüptassessorin oder der Haüptassessor informiert am Tag des Assessments die je-

weiligen Stüdierenden mü ndlich ü ber den Bericht oder die Gesamtbewertüng gema ss § 36 

Abs. 1. 

§ 33 Durchführung Runder Tisch 

1 Die Kommission fü r die Kirchliche Eignüngskla rüng nimmt die Berichte oder die Gesamt-

bewertüngen gema ss § 36 Abs. 1 entgegen ünd setzt die Termine fü r den Ründen Tisch fest. 

Diese Termine sind verbindlich. Ist eine eingeladene Person verhindert, kann sie stattdes-

sen einen schriftlichen Bericht einreichen. 

2 Bei Stüdierenden, die aüfgründ von Rü ckmeldüngen nach §§ 27 ünd 28 die erweiterte Eig-

nüngskla rüng absolvierten, la dt die Kommission fü r die Kirchliche Eignüngskla rüng die 

Haüptassessorin oder den Haüptassessor, die Praktikümsleitüng im EPS ünd die fü r das 

EPS züsta ndigen Beaüftragten fü r die kirchliche Aüsbildüng zü einem Ründen Tisch ein, üm 

die Beobachtüngen der Mitwirkenden aüszütaüschen ünd abzügleichen. 

3 Bei Stüdierenden, die gema ss § 25 Abs. 4 an der erweiterten Eignüngskla rüng teilgenom-

men haben, validiert die Kommission fü r die Kirchliche Eignüngskla rüng das Ergebnis des 

Assessments. 

4 Sie kann im Vorfeld ihres Beschlüsses ein Gespra ch mit der oder dem Stüdierenden fü h-

ren. Sie entscheidet, ob die Haüptassessorin oder der Haüptassessor ebenfalls an das Ge-

spra ch eingeladen wird. 

5 In begrü ndeten Fa llen kann die Kommission fü r die Kirchliche Eignüngskla rüng einen Ver-

traüensarzt oder eine Vertraüensa rztin beiziehen oder eine Begütachtüng dürch eine Fach-

person anordnen. 

§ 34 Entscheid Assessment, 1. Zulassung 

1 Die Kommission fü r die Kirchliche Eignüngskla rüng beschliesst im Anschlüss an den Rün-

den Tisch, ob eine Eignüng fü r den Pfarrberüf beobachtbar ist ünd die Zülassüng zür weite-

ren Aüsbildüng gegeben ist.  
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2 Bei Stüdierenden, die gema ss § 25 Abs. 4 an der erweiterten Eignüngskla rüng teilgenom-

men haben, validiert die Kommission fü r die Kirchliche Eignüngskla rüng das Ergebnis des 

Assessments im Falle einer Eignüng.  

3 Sie teilt diesen Beschlüss der oder dem Stüdierenden schriftlich mit. 

§ 35 Entscheid Assessment, 2. Nichtzulassung 

1 Wird keine Eignüng festgestellt, so beschliesst die Kommission fü r die Kirchliche Eig-

nüngskla rüng die Nichtzülassüng zür weiteren Aüsbildüng gema ss Konkordat. 

2 Bei Stüdierenden, die gema ss § 25 Abs. 4 die erweiterte Eignüngsabkla rüng ohne Rü ck-

meldüngen gema ss § 26 Abs. 1 absolviert haben ünd bei denen im Assessment keine Eig-

nüng festgestellt werden konnte, beschliesst die Kommission fü r die Kirchliche Eignüngs-

kla rüng aüfgründ des Berichts eine Nichtzülassüng zür weiteren Aüsbildüng ünd züm Lern-

vikariat.  

3 Die Kommission fü r die Kirchliche Eignüngskla rüng gewa hrt der oder dem Stüdierenden 

vor der Beschlüssfassüng ü ber eine Nichtzülassüng das rechtliche Geho r. Sie teilt diesen Be-

schlüss dem oder der Stüdierenden schriftlich mit ünd informiert die jeweilige Konkordats-

kirche ü ber das Resültat der Eignüngskla rüng. 

4 Die erweiterte Eignüngskla rüng im Rahmen eines Assessments ist einmal wiederholbar, 

wenn eine Perso nlichkeitsentwicklüng nachgewiesen ist. Begrü ndete Gesüche fü r eine Wie-

derholüng des Assessments, die eine Entwicklüng in den im Assessment-Bericht erwa hnten 

Lernfeldern nachweisen ko nnen, ko nnen bei der Kommission fü r die Kirchliche Eignüngs-

kla rüng frü hestens drei Jahre nach der Beschlüssfassüng ü ber eine Nichtzülassüng dürch 

die Stüdierende oder den Stüdierenden gestellt werden. 

§ 36 Berichte und Verwendung der Ergebnisse 
1 Die Haüptassessorin oder der Haüptassessor des oder der jeweiligen Stüdierenden er-

stellt im Anschlüss an das Assessment im Aüstaüsch mit den weiteren Assessorinnen ünd 

Assessoren zühanden der Kommission fü r die Kirchliche Eignüngskla rüng bei einer Nicht-

eignüng einen Bericht ü ber das Assessment oder bei einer Eignüng eine Gesamtbewertüng 

ü ber Sta rken ünd Lernfelder. Der Bericht oder die Gesamtbewertüng ü ber Sta rken ünd 

Lernfelder wird der oder dem Stüdierenden spa testens mit dem Entscheid ü ber die Eig-

nüng der Kommission fü r die Kirchliche Eignüngskla rüng gema ss §§ 34 ünd 35 zügestellt. 

2 Die Gesamtbewertüng aüs dem Assessment mit der U bersicht ü ber Sta rken ünd Lernfel-

der gehen nach einer Zülassüng fü r die weitere Aüsbildüng an die Stüdierende oder den 

Stüdierenden, an die Haüptassessorin oder den Haüptassessor ünd an die Kommission fü r 

die Kirchliche Eignüngskla rüng. Die Berichte werden nach erfolgter Ordination, spa testens 

aber nach fü nf Jahren vernichtet.  

3 Falls die Aüsbildüng nach der erweiterten Eignüngskla rüng fortgesetzt werden kann, ist  

die oder der Stüdierende verpflichtet, eine Kopie der Gesamtbewertüng mit einer U bersicht 

ü ber Sta rken ünd Lernfelder ihrer Mentorin oder ihrem Mentor oder – wenn das Assess-

ment in den acht Monaten vor dem Lernvikariat erfolgte – ihrer Vikariatsleiterin oder ih-

rem Vikariatsleiter zükommen zü lassen, üm im Gespra ch den weiteren, individüellen 
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Entwicklüngsprozess zü gestalten ünd die Lernziele fü r die weitere Aüsbildüng ünd das 

Lernvikariat zü bestimmen. Diese Kopie wird nach erfolgter Ordination, spa testens aber 

fü nf Jahre nach der Erstellüng vernichtet. 

4. Schlussqualifikation (KEK II) 

§ 37  Durchführung 1 

1 Im Rahmen der Schlussqualifikation geben die Mitwirkenden gemäss § 38 Abs. 1 eine Ein-

schätzung ab über die Eignung der einzelnen Vikarinnen und Vikare zum Pfarrberuf. 1 

2 Die Rü ckmeldüngen werden in Form von strüktürierten Berichten gegeben, die sich aüf 

das Kompetenzstrüktürmodell beziehen. Am Schlüss jedes Berichts wird ein Fazit zür Eig-

nüng fü r den Pfarrberüf gezogen ünd in Form von Ampeln dargestellt. Sie geben Antwort 

aüf die Frage, ob: 1 

a) nach Abschlüss der gesamten Aüsbildüng die perso nliche Eignüng fü r den Pfarrbe-

rüf nach festgelegten Kriterien beobachtbar ist; 

b) im Rahmen des Lernvikariats eine Lernfa higkeit ünd -bereitschaft zü beobachten 

war; 

c) aüs Sicht der empfehlenden Landeskirche nichts gegen die Erteilüng der Wahlfa hig-

keit spricht.  

3 Die Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng stellt den Mitwirkenden in der Aüsbildüng 

fü r die Rü ckmeldüng einen Beobachtüngsbogen mit den festgelegten Kriterien ünd Indika-

toren nach § 15 lit. e zür Verfü güng. 

4 Die strüktürierten Berichte werden den Lernvikarinnen ünd Lernvikaren zügestellt. 1 

5 Die Lernvikarinnen ünd Lernvikare verfassen einen Bericht fü r die Schlüssqüalifikation. 

Dieser wird den anderen Mitwirkenden zügestellt. 1 

§ 38 Mitwirkende  

1 Mitwirkende in der Schlüssqüalifikation im Sinn von § 37 Abs. 1 sind: 

a) die Vikariatsleitüng (Pfarrperson) in der Kirchgemeinde; 

b) eine Beaüftragte oder ein Beaüftragter fü r die kirchliche Aüsbildüng; 

c) die Aüsbildüngssüpervisorinnen ünd Aüsbildüngssüpervisoren; 

d) die von der jeweiligen Konkordatskirche bezeichnete Stelle. 

2 Die Mitwirkenden gema ss Abs. 1 lit. a ünd b geben eine Rü ckmeldüng zü § 37 Abs. 2 lit. a. 

die Mitwirkenden gema ss Abs. 1 lit. c eine Rü ckmeldüng zü § 37 Abs. 2 lit. b ünd die Mitwir-

kenden gema ss Abs. 1 lit. d eine Rü ckmeldüng zü § 37 Abs. 2 lit. c. 

§ 39 Rückmeldungen 1 

1 Die strüktürierten Berichte gema ss § 37 Abs. 2 werden von den Mitwirkenden einer der 

Farben Grü n oder Orange zügeordnet. 1 

2 Die Farben bedeüten:  

a) Grü n: Die Eignüng fü r den Pfarrberüf sowie die Lernbereitschaft ünd -fa higkeit sind 

beobachtbar. 
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b) Orange: Die Eignüng fü r den Pfarrberüf oder die Lernbereitschaft ünd -fa higkeit sind 

nicht beobachtbar ünd damit fraglich. 

§ 40 Ergebnis 1 

1 Zeigen alle Ampeln gema ss § 39 Grü n an ünd bestehen seitens der empfehlenden Konkor-

datskirche keine Vorbehalte, so beschliesst die Kommission fü r die Kirchliche Eignüngskla -

rüng, dass die Schlüssqüalifikation bestanden ist ünd teilt dies dem Bü ro der Konkordats-

konferenz mit. 

2 Zeigen eine oder mehrere Ampeln Orange an oder bestehen seitens der empfehlenden 

Konkordatskirche Vorbehalte, so la dt die Kommission fü r die Kirchliche Eignüngskla rüng 

die Lernvikarin oder den Lernvikar zü einem Schlüssqüalifikationsgespra ch ein, an dem die 

Lernvikarin oder der Lernvikar sowie ihre Vikariatsleiterin oder ihr Vikariatsleiter ünd 

eine Beaüftragte oder ein Beaüftragter fü r die kirchliche Aüsbildüng teilnehmen. Ge-

spra chsgründlage bilden die strüktürierten Berichte der Mitwirkenden ünd der Bericht fü r 

die Schlüssqüalifikation der Lernvikarin oder des Lernvikars. 1 

3 Aüfgründ des Schlüssqüalifikationsgespra chs beschliesst die Kommission fü r die Kirchli-

che Eignüngskla rüng, ob die Schlüssqüalifikation bestanden ist oder nicht.  

4 Die Kommission fü r die Kirchliche Eignüngskla rüng teilt das Ergebnis der Lernvikarin  

oder dem Lernvikar sowie dem Bü ro der Konkordatskonferenz schriftlich mit. 

5 Eine nicht bestandene Schlüssqüalifikation kann einmal wiederholt werden. Dazü werden 

dürch das Bü ro der Konkordatskonferenz Aüflagen fü r die Wiederholüng der Schlüssqüali-

fikation formüliert ünd eine Verla ngerüng des Lernvikariats üm ho chstens ein halbes Jahr 

beschlossen. Sofern die Aüflagen erfü llt sind, kann die Schlüssqüalifikation frü hestens nach 

drei Monaten, jedoch innerhalb eines Jahres nach Abschlüss des Lernvikariats wiederholt 

werden. Es werden nochmals Berichte der Mitwirkenden gema ss § 38 Abs. 1 lit a, c ünd d 

eingeholt. 1 

IV. Mentorat (Entwicklungsbegleitung) 

§ 41 Zweck 

1 Das Mentorat dient der Entwicklüngsfo rderüng ünd Begleitüng der Stüdierenden. 

2 Jedes Mentorat ist von der züsta ndigen Konkordatskirche zü bewilligen. 

3 Die Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng fü hrt eine Liste der von den Konkordatskir-

chen bezeichneten Mentorinnen ünd Mentoren. Die Stüdierenden wa hlen ihre Mentorin  

oder ihren Mentor zü Beginn ihres Stüdiüms oder so frü h wie mo glich aüs dieser Liste.  

4 Stüdierende informieren die Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng spa testens züsam-

men mit der Anmeldüng zür Potentialanalyse ü ber den Beginn des Mentorats. 

§ 42 Anforderungen an Mentorinnen und Mentoren 

1 Voraüssetzüng im Zeitpünkt der U bernahme eines Mentorats ist die Ta tigkeit als Pfarrerin 

oder Pfarrer in einer Kirchgemeinde ünd der Besüch der Einfü hrüngsveranstaltüng des 

Konkordats fü r Mentorinnen ünd Mentoren. 
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2 Mentorinnen ünd Mentoren treffen sich aüf Einladüng der Arbeitsstelle fü r die kirchliche 

Aüsbildüng regelma ssig züm Erfahrüngsaüstaüsch ünd zü Weiterbildüngsveranstaltüngen.  

3 Eine Mentorin oder ein Mentor kann ho chstens zwei Stüdierende gleichzeitig begleiten. 

§ 43 Aufgabe der Mentorinnen und Mentoren 

1 Die Mentorinnen ünd Mentoren leiten das Mentorat. Sie nehmen gegenü ber den Stüdie-

renden eine entwicklüngsfo rdernde Fünktion wahr. Sie begleiten ünd ünterstü tzen die Stü-

dierenden namentlich bei der Umsetzüng ihrer Entwicklüngsziele. 

2 Mentorinnen ünd Mentoren setzen den Stüdierenden aüfgründ der Resültate aüs der Po-

tentialanalyse ünd der perso nlichen Lernfelder, die im Aüsbildüngsportfolio dokümentiert 

sind, Entwicklüngsziele, vereinbaren mit den Stüdierenden Aüfgaben ünd fordern die Ent-

wicklüngsziele ünd vereinbarten Aüfgaben ein. 

§ 44 Vorbereitung und Durchführung 

1 Stüdierende sowie Mentorinnen ünd Mentoren besprechen miteinander aüf Gründlage 

des Aüsbildüngsportfolios ünd aüfgründ der Resültate gema ss § 43 Abs. 2 die Rahmenbe-

dingüngen ünd Themen des Mentorats.  

2 Ja hrlich finden mindestens zwei Gespra che statt.  

§ 45  Verantwortung der Studierenden 
1 Die Stüdierenden tragen die Verantwortüng fü r das Erreichen der Entwicklüngsziele ge-

ma ss § 43. 

2 Ein bestehendes Mentorat ist Voraüssetzüng fü r die Zülassüng züm EPS ünd züm Lernvi-

kariat. 

3 Zeigen Stüdierende im Mentorat keine aktive Beteiligüng, so kann die Mentorin oder der 

Mentor das Mentorat beenden. Will die oder der Stüdierende das Mentorat fortsetzen, so 

wa hlt sie oder er innert vier Monaten nach der Beendigüng des Mentorats eine neüe Men-

torin oder einen neüen Mentor ünd setzt das Mentorat ünverzü glich fort.  Die oder der Stü-

dierende informiert die Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng ü ber die neüe Mentorin 

oder den neüen Mentor sowie ü ber den Beginn der Fortsetzüng des Mentorats. 

4 Erfü llt der Mentor oder die Mentorin seine Mentoratsfünktion gema ss § 43 nicht, so infor-

miert die oder der Stüdierende die Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng ünd die ei-

gene Konkordatskirche. 

§ 46 Abbruch des Mentorats 

Kommt es zü einem vorzeitigen Abbrüch des Mentorats, so informieren Mentorinnen ünd 

Mentoren die Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng ünd die Konkordatskirche, welcher 

die oder der Stüdierende angeho rt. 

§ 47 Ende des Mentorats 

1 Das Mentorat endet vor dem Beginn des Lernvikariats. 

2 Im letzten Gespra ch werden die weiteren Entwicklüngsfelder ünd -ziele besprochen ünd 

zühanden der Vikariatsleitenden schriftlich festgehalten. Die oder der Stüdierende ist 
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verpflichtet, eine Kopie dieses Berichts der Vikariatsleiterin oder dem Vikariatsleiter zü-

kommen zü lassen, üm im Gespra ch den weiteren, individüellen Entwicklüngsprozess zü 

gestalten ünd die Lernziele fü r das Lernvikariat zü bestimmen. 

V. Ekklesiologisch-Praktisches Semester und Seelsorgeübung 

A. Ekklesiologisch-Praktisches Semester  

1. Allgemeine Bestimmungen 

§ 48 Zweck 

Das Ekklesiologisch-Praktische Semester (EPS) dient den Stüdierenden dazü: 

a) einzelne Aspekte kirchlichen Handelns wahrzünehmen; 

b) das bisher erworbene Wissen exemplarisch im kirchlichen ünd pa dagogischen Kon-

text anzüwenden; 

c) die Wirküng ihrer Handlüngen zü erkennen ünd ihre Aktionen samt Reaktionen ünd 

Ergebnissen aüszüwerten, üm so ihre berüflichen ünd perso nlichen Kompetenzen 

weiterzüentwickeln; 

d) erste pa dagogische Gründlagen zü erwerben; 

e) Rü ckmeldüng aüf ihre Eignüng züm Pfarrberüf zü erhalten. 

§ 49 Zeitpunkt 1 

1 Das EPS findet einmal pro Jahr statt ünd daüert insgesamt 25 Wochen.  

2 Es wird in der Regel in der zweiten Ha lfte des Bachelorstüdiüms absolviert.  

3 Das EPS ünd das Lernvikariat ko nnen nicht im gleichen Jahr absolviert werden. Aüsnah-

men bewilligt die Aüsbildüngskommission. Ein entsprechendes Gesüch müss bei dieser 

spa testens am Anmeldetermin gema ss § 53 Abs. 1 eintreffen. 

4Das EPS kann aüf zwei Jahre verteilt absolviert werden. Dabei wird im ersten Jahr das Kir-

chenpraktiküm ünd im zweiten Jahr das Bildüngspraktiküm besücht. 

§ 49a  Zeitliche Beanspruchung 1 

1 Während des EPS können die Studierenden höchstens einen Tag pro Woche für Veranstal-
tungen an den Theologischen Fakultäten der Universitäten Zürich und Basel einsetzen oder 
einer anderen Tätigkeit nachgehen, sofern nicht vollzeitliche Anwesenheit in der Kirchge-
meinde erforderlich ist. 1 
2 Werden neben dem EPS Veranstaltungen der Praktischen Theologie an den Theologischen 
Fakultäten der Universitäten Zürich oder Basel besucht, so entspricht das EPS einem Voll-
zeitstudium. 1 
3 Der Ferienansprüch der Stüdierenden wa hrend des EPS betra gt zwei Wochen. 1 

§ 50 Ort 1 

1 Die zuständigen Stellen der Konkordatskirchen bestimmen in Absprache mit den Studie-
renden die Kirchgemeinde für die Absolvierung des Kirchenpraktikums im EPS und aus der 
von der Arbeitsstelle für die kirchliche Ausbildung geführten Liste die Leiterin oder den Lei-
ter des Kirchenpraktikums. 1 
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2 Die Kirchgemeinde gemäss Abs. 1 muss zu einer Konkordatskirche oder zum Synodalver-
band Bern-Jura-Solothurn gehören. 1 
3 Das EPS kann nicht in einer Kirchgemeinde absolviert werden, in der: 

a) die oder der Stüdierende wohnhaft ist oder deren Mitglied sie oder er in den letzten 

15 Jahren wa hrend insgesamt mehr als drei Jahren war; 

b) die oder der Stüdierende als kirchliche Mitarbeiterin oder Mitarbeiter ta tig ist oder 

war; 

c) die Mentorin oder der Mentor oder die Vikariatsleiterin oder der Vikariatsleiter ta tig 

ist; 

d) in der gleichzeitig ein Lernvikariat stattfindet, sofern die Kirchgemeinde nicht min-

destens zwei Pfarrstellen aüfweist. 

4 Bei Kirchgemeinden mit mehr als zehn Pfarrstellen ist die Zugehörigkeit zu einer Teil-
Kirchgemeinde, einem Pfarrkreis oder zu einer vergleichbaren Organisationseinheit mass-
gebend. 1 
5 Die Arbeitsstelle für die kirchliche Ausbildung prüft, ob die Bedingungen gemäss Abs. 2–4 
eingehalten sind. 1 

§ 51 Verantwortung 

1 Die Beaüftragten fü r die kirchliche Aüsbildüng verantworten Organisation ünd Dürchfü h-

rüng des EPS. 

2 Das Cürricülüm fü r die einzelnen Aüsbildüngsteile im EPS richtet sich nach dem von der 

Konkordatskonferenz beschlossenen Kompetenzstrüktürmodell. 

2. Zulassung 

§ 52 Voraussetzungen 1 

1 Voraüssetzüngen fü r den Besüch des EPS sind: 

a) erfolgter Besüch der Perspektiventage; 

b) mindestens 60 ECTS-Pünkte im Bachelorstüdiüm, erlangt bis ünd mit Herbstsemes-

ter des Vorjahres des EPS; 

c) Erwerbsta tigkeit aüsserhalb der Bereiche Kirche, Schüle ünd Universita t im Umfang 

von mindestens 160 Stünden; 

d) bestehendes Mentorat; 

e) Absolvierüng der Potentialanalyse spa testens im Vorjahr des EPS. 

f) Nachweis einer deütschsprachigen Matür oder eines deütschsprachigen Abitürs, ei-

nes Erststüdiüms in deütscher Sprache oder der Kenntnis der deütschen Sprache 

mindestens entsprechend dem Niveaü C1 des gemeinsamen eüropa ischen Referenz-

rahmens fü r Sprachen. 1 

2 Die Voraüssetzüngen gema ss Abs. 1 mü ssen bei Beginn des EPS erfü llt sein, sofern Abs. 1 

keinen anderen Zeitpünkt definiert. 

§ 53 Anmeldetermin 

1 Der von der Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng festgesetzte Anmeldetermin ist 

verbindlich.  
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2 Liegen am Anmeldetermin nicht alle Unterlagen vor oder sind nicht alle Voraüssetzüngen 

erfü llt, so kann die Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng in begrü ndeten Fa llen eine 

Nachfrist von la ngstens drei Wochen ansetzen, üm die fehlenden Unterlagen ünd Nach-

weise nachzüreichen. 

3 Sind am Anmeldetermin oder nach gewa hrter Nachfrist die Zülassüngsvoraüssetzüngen 

gema ss § 52 nicht erfü llt, so wird die Anmeldüng vom Bü ro der Konkordatskonferenz zü-

rü ckgewiesen. 

3. Inhalt 

§ 54 Gegenstand 

1 Das EPS ümfasst ein Kirchenpraktiküm ünd ein Bildüngspraktiküm ünd besteht aüs fol-

genden Teilen: 

a) Einfü hrüngs- ünd Aüswertüngswochen; 

b) ein Kirchenpraktiküm; 

c) Stüdientage wa hrend des Kirchenpraktiküms; 

d) Einblick ünd Beteiligüng im diakonischen Lernfeld wa hrend des Kirchenpraktiküms; 

e) ein Bildüngspraktiküm in Volksschüle ünd kirchlichem Unterricht; 

f) Stüdientage wa hrend des Bildüngspraktiküms; 

g) Mitwirküng in einer Reflexionsgrüppe; 

h) ein Einkehrtag. 

2 Die Aüsbildüngskommission kann Stüdierenden das Kirchen- ünd/oder das Bildüngsprak-

tiküm in begrü ndeten Fa llen ganz oder teilweise erlassen. 

§ 55 Einführungs- und Auswertungswochen 

1 Die Einfü hrüngs- ünd Aüswertüngswochen werden vom Konkordat verantwortet ünd in 

Züsammenarbeit mit den Dozierenden der Theologischen Fakülta ten der Universita ten Zü -

rich ünd Basel dürchgefü hrt.  

2 Das Konkordat kann den Theologischen Fakülta ten der Universita ten Zü rich ünd Basel ih-

ren Aüfwand mittels einer Paüschale abgelten. 

§ 56 Kirchenpraktikum 1 

1 Wa hrend des Kirchenpraktiküms nehmen die Stüdierenden von Febrüar bis Jüni ünter An-

leitüng ihrer Praktikümsleitüng am kirchlichen Leben einer Kirchgemeinde teil, drei Wo-

chen davon bei vollzeitlicher Anwesenheit in der Kirchgemeinde. 1 

2 Das diakonische Lernfeld ist integraler Teil des Kirchenpraktiküms. 1 

3 Inhalte, Schwerpünkte ünd eigene Aktivita ten werden im vorangehenden Herbstsemester 

aüfgründ der Potentialanalyse ünd einer Aüsbildüngsportfolioschülüng geplant. 

4 Wa hrend des Kirchenpraktiküms finden Stüdientage statt. Die Dürchfü hrüng der Stüdien-

tage obliegt der Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng.  Diese kann externe Referentin-

nen ünd Referenten beiziehen. 1 
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§ 57 aufgehoben durch Beschluss der Konkordatskonferenz vom 18.11.2021 1 

§ 58 aufgehoben durch Beschluss der Konkordatskonferenz vom 18.11.2021 1 

§ 59 Bildungspraktikum 1 

1 Das Bildüngspraktiküm wird in der Volksschüle (3.–11. Schüljahr nach Harmos-Konkor-

dat, d.h. Primarschüle ünd Sekündarstüfe 1) ünd im kirchlichen Unterricht ünter Anleitüng 

von Praktikümslehrpersonen wo immer mo glich zeitlich parallel absolviert. 

2 Im schülischen ünd im kirchlichen Unterricht sind die Stüdierenden mit differenzierten 

Fragestellüngen in Zweiergrüppen von Febrüar bis Jüni in 90 Lektionen pra sent, davon 

mindestens 45 schülische ünd mindestens 30 kirchliche Lektionen. Von diesen Lektionen 

erteilen sie in jedem Bereich mindestens acht Lektionen Unterricht, in denen sie in Vorbe-

reitüng, Dürchfü hrüng ünd Aüswertüng begleitet werden. 15 Lektionen ko nnen nach Wahl 

in einem weiteren Bildüngsbereich (Erwachsenenbildüng, Lager etc.) eingesetzt werden. 1 

3 Die Stüdierenden wa hlen aüs einer Liste der Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng 

die Praktikümslehrpersonen fü r das Bildüngspraktiküm gema ss Abs. 2. 

4 Die Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng evalüiert die Praktikümslehrpersonen peri-

odisch. 

5 Wa hrend des Bildüngspraktiküms finden Stüdientage statt. Diese werden von der Arbeits-

stelle fü r die kirchliche Aüsbildüng dürchgefü hrt. Diese kann externe Referentinnen ünd 

Referenten beiziehen. 

§ 60 Reflexionsgruppen 

1 Die Stüdierenden treffen sich wa hrend des Kirchen- ünd des Bildüngspraktiküms in gelei-

teten Reflexionsgrüppen, in denen sie ihre Praxiserfahrüngen aüch im Züsammenhang von 

Kommünikations- ünd Grüppentheorien reflektieren. 

2 Die Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng bestimmt die Leitüngen der Reflexions-

grüppen. 

§ 61 Einkehrtag 

Die Stüdierenden besüchen wa hrend des Kirchen- oder des Bildüngspraktiküms einen Ein-

kehrtag. Dieser dient den Stüdierenden dazü, mehr Klarheit ü ber ihre Berüfüng zü gewin-

nen. 

§ 62 aufgehoben durch Beschluss der Konkordatskonferenz vom 18.11.20211 

4. Organisation und Durchführung 

§ 63 Lernplanung und Lernziele 

Die oder der Stüdierende, die Praktikümsleitüngen in Kirchgemeinde ünd Unterricht ünd 

die Beaüftragten fü r die kirchliche Aüsbildüng erstellen zü Beginn des EPS eine Lernpla-

nüng mit individüellen Lernzielen. Das diakonische Lernfeld ist notwendiger Teil der Lern-

planüng. 
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§ 64 Ausbildungsportfolio 

1 Die oder der Stüdierende dokümentiert ihre oder seine Erfahrüngen ünd Reflexionen 

zwecks gezielter Entwicklüng ihrer Kompetenzen in ihrem Aüsbildüngsportfolio. 

2 Am Ende des EPS wa hlt die oder der Stüdierende Aüsbildüngsportfolioeintra ge aüs, wel-

che den Kompetenzerwerb dokümentieren. Sie oder er erstellt fü r ihr oder sein Aüsbil-

düngsportfolio eine Evalüation ihrer Lernziele ünd reflektiert seine Lernerfahrüngen ünd 

seine perso nliche Entwicklüng. 

3 Diese Evalüation dient als Gründlage fü r das Schlüssgespra ch mit der oder dem Beaüftrag-

ten fü r das EPS. Die Ergebnisse des Schlüssgespra chs werden schriftlich dokümentiert ünd 

sind Teil des Aüsbildüngsportfolios. 

§ 65 Evaluation durch die Praktikumsleitungen 

1 Die Praktikümsleitüngen evalüieren gema ss §§ 56 ünd 59 die vereinbarten Lernziele ünd 

benennen weitergehende Lernfelder zühanden der Stüdierenden ünd der Beaüftragten fü r 

die kirchliche Aüsbildüng.  

2 Mentorinnen ünd Mentoren der Stüdierenden erhalten mit Blick aüf die Weiterarbeit an 

der perso nlichen Entwicklüng der Stüdierenden im Mentorat dürch die Stüdierenden 

Kenntnis von der Evalüation der Lernziele gema ss §§ 63 ünd 64. 

§ 66 Testat über den Besuch des EPS 

1 Das EPS gilt als absolviert, wenn Stüdienwochen, Praktika ünd Stüdientage besücht, alle 

formalen Schritte ünd Arbeiten termingerecht absolviert ünd die Lernschritte im Aüsbil-

düngsportfolio dokümentiert würden sowie die Absenzen den festgelegten Rahmen nicht 

ü bersteigen. 

2 Die Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng stellt den Stüdierenden ein Testat ü ber den 

erfolgreichen Besüch des EPS aüs.  

3 Das Testat gema ss Abs. 2 bildet eine Voraüssetzüng fü r den Eintritt ins Lernvikariat. 

4 Ein nicht erfolgreich besüchtes EPS kann einmal wiederholt werden.  

§ 66a  Absolvierung des EPS nach erweiterter Eignungsklärung 1 
1 Absolvieren Stüdierende das EPS aüfgründ einer Bewilligüng gema ss § 49 Abs. 3 erst nach 

einer erweiterten Eignüngskla rüng, in deren Rahmen sie die Zülassüng zür weiteren Aüs-

bildüng erhalten haben, ünd ergeben sich aüfgründ der Rü ckmeldüngen der Mitwirkenden 

gema ss § 26 Fragen ünd Zweifel bezü glich der perso nlichen Eignüng fü r den Pfarrberüf, so 

ordnet die Kommission fü r die kirchliche Eignüngskla rüng ünverzü glich die Dürchfü hrüng 

des Ründen Tischs gema ss § 33 an. 1 

2 Der ründe Tisch findet innert 14 Tagen seit dessen Anordnüng statt. Im U brigen sind 

§§ 33, 34 Abs. 1 ünd 3 sowie § 35 Abs. 1, 3 ünd 4 sinngema ss anwendbar. 1 

§ 66b  Entschädigung 2 

1  Die Stüdierenden erhalten wa hrend der Daüer des EPS ein Stipendiüm. Dieses wird in 

monatlichen Raten aüsbezahlt. Die Ho he des Stipendiüms wird dürch die Konkordatskonfe-

renz festgelegt. 2 
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2 Die Entscha digüng gema ss Abs. 1 wird fü r angebrochene Monate pro rata aüsbezahlt. 2 

§ 67 Kosten, Spesenersatz und Versicherungsschutz 2 

1 Fü r das EPS werden den Stüdierenden Spesen paüschal vergü tet. 2 

2 Das Bü ro der Konkordatskonferenz regelt die Versicherüng der Stüdierenden wa hrend 

des EPS. 

3 Das Konkordat tra gt die Kosten fü r die gastgewerblichen Leistüngen wa hrend der residen-

tiellen Kürswochen. 

§ 68 Leiterinnen und Leiter Kirchenpraktikum 1 

 1 Die Arbeitsstelle für die kirchliche Ausbildung bezeichnet geeignete Pfarrerinnen und 

Pfarrer als Leiterinnen und Leiter des Kirchenpraktikums. 1 

2 Als Leiterin oder Leiter des Kirchenpraktikums kann zugelassen werden, wer: 1 

a) mindestens drei Jahre im Gemeindepfarramt ta tig ist, davon mindestens zwei Jahre 

in der aktüellen Kirchgemeinde;  

b) den CAS Aüsbildüngspfarrer/in an der Universita t Bern absolviert hat oder bis züm 

31. Jüli 2013 von einer Konkordatskirche als befa higte Aüsbildüngspfarrerin oder 

befa higter Aüsbildüngspfarrer bezeichnet würde; 

c) ü ber eine Anstellüng von mindestens 50 Stellenprozenten verfü gt oder die EPS-Lei-

tüng gemeinsam mit einer anderen Pfarrperson ü bernimmt, die ü ber eine Anstel-

lüng von mindestens 50 Stellenprozent verfü gt. 

d) von der Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng fü r das entsprechende Kirchen-

praktiküm eine Züsage erhalten hat. 1 

3 Aüsnahmsweise ist die erstmalige Ta tigkeit als Leiterin oder Leiter des Kirchenprakti-

küms mo glich, wenn mindestens ein Modül des CAS Aüsbildüngspfarrer/in an der Universi-

ta t Bern besücht würde oder die Teilnahme an dieser Weiterbildüng verbindlich feststeht. 

4 Die Voraüssetzüngen gema ss Abs. 2 ünd 3 mü ssen bei jedem Kirchenpraktiküm erfü llt 

sein. 1 

5 In begründeten Fällen kann das Büro der Konkordatskonferenz eine Zusage gemäss Abs. 2 
lit. d auch dann verweigern, wenn die übrigen Voraussetzungen gemäss Abs. 2 erfüllt sind. 1 
6 Die Leiterinnen und Leiter des Kirchenpraktikums nehmen an den Vorbereitungs- und Aus-
wertungsveranstaltungen des Konkordats für das EPS teil. 
7 Die Kosten fü r die Aüsbildüng gema ss Abs. 2 lit. b tra gt das Konkordat. 1 

 

B. Seelsorgeübung 

§ 69 Gegenstand 

1 Die Seelsorgeü büng besteht aüs Vorbereitüngs- ünd Aüswertüngstagen sowie aüs seelsor-

gerlichen Einsa tzen in einem Spital oder Pflegeheim an zehn Halbtagen wa hrend eines Se-

mesters. 

2 Der Besüch der Seelsorgeü büng oder des a qüivalenten Modüls „Spiritüal Care“ ist eine Vo-

raüssetzüng fü r den Eintritt ins Lernvikariat. 
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3 Die Aüsbildüngskommission kann in begrü ndeten Fa llen vom Besüch der Seelsorgeü büng 

entbinden. Entsprechende Gesüche mü ssen spa testens am Anmeldetermin gema ss 

§ 77 Abs. 1 bei der Aüsbildüngskommission eintreffen. 

§ 70 Bestätigung 

Die Stüdierenden erhalten eine Besta tigüng ü ber die Absolvierüng der Seelsorgeü büng. 

§ 71 Finanzierung 

Die Seelsorgeü büng wird in Züsammenarbeit mit den Theologischen Fakülta ten der Univer-

sita ten Zü rich ünd Basel angeboten ünd vom Konkordat finanziert. 

VI. Lernvikariat, praktische Prüfung und Schlussqualifikation 

A. Lernvikariat 

1. Allgemeine Bestimmungen 

§ 72 Zweck 

1 Das Lernvikariat befa higt zür selbsta ndigen Fü hrüng eines Pfarramts im Rahmen einer in-

terprofessionellen Züsammenarbeit ünd in gemeinsamer Leitüngsverantwortüng mit der 

lokalen Kirchenbeho rde. 

2 Die nach Abs. 1 notwendigen professionellen ünd perso nlichen Kompetenzen, wie sie im 

von der Konkordatskonferenz beschlossenen Kompetenzstrüktürmodell beschrieben sind, 

werden dürch die angeleitete ünd begleitete Gemeindeta tigkeit, dürch die Teilnahme an 

den Kürswochen ünd Kürstagen sowie dürch eigensta ndiges Lernen erworben. 

3 Die Vorbereitüng ünd Dürchfü hrüng des Lernvikariats obliegt den Beaüftragten fü r die 

kirchliche Aüsbildüng. 

§ 73 Ort 1 

1 Die züsta ndigen Stellen der Konkordatskirchen bestimmen in Absprache mit den Lernvi-

karinnen ünd Lernvikaren ünd ünter Berü cksichtigüng der Anforderüngen an die Vikariats-

leitüng gema ss § 90 die Kirchgemeinde fü r die Absolvierüng des Lernvikariats.  

2 Die Kirchgemeinde gema ss Abs. 1 müss zü einer Konkordatskirche geho ren. 

3 Das Lernvikariat kann nicht in der Kirchgemeinde absolviert werden, in welcher: 

a) das EPS besücht würde; 

b) die Lernvikarin oder der Lernvikar vor Antritt des Lernvikariats wohnhaft oder de-

ren Mitglied sie oder er in den letzten 15 Jahren wa hrend insgesamt mehr als drei 

Jahren war; 

c) die Lernvikarin oder der Lernvikar als kirchliche Mitarbeiterin oder Mitarbeiter ta -

tig war;  

d) die bisherige Mentorin oder der bisherige Mentor oder die das EPS begleitende 

Pfarrperson ta tig ist; 
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e) gleichzeitig ein EPS stattfindet, sofern die Kirchgemeinde nicht mindestens zwei 

Pfarrstellen aüfweist; 

f) gleichzeitig ein anderes Lernvikariat stattfindet, sofern die Kirchgemeinde nicht 

mindestens zehn Pfarrstellen aüfweist. 

4 Bei Kirchgemeinden mit mehr als zehn Pfarrstellen ist die Zügeho rigkeit zü einer Teil-

Kirchgemeinde einem Pfarrkreis oder zü einer vergleichbaren Organisationseinheit mass-

gebend. 1 

5 Die Arbeitsstelle für die kirchliche Ausbildung prüft, ob die Bedingungen gemäss Abs. 2–4 
eingehalten sind. 1 
6 Die Aüsbildüngskommission kann aüf Antrag der Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbil-

düng ünd nach Rü cksprache mit der empfehlenden Konkordatskirche die Weiterfü hrüng 

des Lernvikariats in einer anderen Kirchgemeinde oder dessen Abbrüch anordnen. 

§ 74 Dauer 

1 Das Lernvikariat daüert zwo lf Monate. Die Teilnahme am Lernvikariat ist vollzeitlich. Eine 

Erwerbsta tigkeit neben dem Lernvikariat ist aüsgeschlossen. 

2 Die Aüsbildüngskommission kann in begrü ndeten Fa llen nach Anho rüng der empfehlen-

den Konkordatskirche die teilzeitliche Absolvierüng des Lernvikariats ü ber die anteilma s-

sige verla ngerte Daüer bewilligen. 

3 Der Ferienansprüch der Lernvikarinnen ünd Lernvikare betra gt vier Wochen. 

2. Zulassung 

§ 75 Voraussetzungen 2 

1 Züm Lernvikariat zügelassen sind Personen, welche die Voraüssetzüngen gema ss Art. 17 

des Konkordats erfü llen. 

2 Bis züm Anmeldetermin fü r das Lernvikariat sind folgende Bedingüngen zü erfü llen bzw. 

folgende Nachweise zü erbringen: 2 

a) Nachweis der erfolgreichen Absolvierüng der Kirchlichen Eignüngskla rüng oder ei-

nes bestandenen Assessments gema ss § 9 der Verordnüng ü ber den Qüereinstieg ins 

Pfarramt, sofern die Eignüngskla rüng im Einvernehmen mit der Arbeitsstelle fü r die 

kirchliche Aüsbildüng nicht zwischen Anmeldetermin ünd Eintritt in das Lernvika-

riat absolviert wird;  

b) Besta tigüng des Besüchs der Seelsorgeü büng; 

c) Besta tigüng ü ber mindestens 60 ECTS-Pünkte im Masterstüdiüm; 

d) Besta tigüng der Mentorin oder des Mentors, dass das Mentorat stattfindet; 

e) Besta tigüng des erfolgreichen Besüchs des EPS (fü r Absolventinnen ünd Absolven-

ten eines Masterstüdiüms in Theologie) oder ü ber ein Gemeindeprojekt mit Refle-

xion in einer Bachelor- oder Masterarbeit (fü r Absolventinnen ünd Absolventen des 

Stüdiengangs Qüereinstieg ins Pfarramt); 
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f) Empfehlüng einer Konkordatskirche gema ss § 76; 

g) Handlüngsfa higkeitszeügnis; 

h) Privat- ünd Sonderprivataüszüg aüs dem Strafregister. 

i) güte Vertraütheit mit den schweizerischen Verha ltnissen; 2 

j) nachweisbarer Bezüg zü einer Konkordatskirche; 2 

k) fü r Aüsla nderinnen ünd Aüsla nder Vorliegen einer gü ltigen Aüfenthalts- ünd Ar-

beitsbewilligüng seitens der züsta ndigen Beho rden in der Schweiz. 2 

3 Bis züm Vortag des Beginns des Lernvikariats sind folgende Bedingüngen zü erfü llen bzw. 

folgende Nachweise – züsa tzlich zü denjenigen gema ss Abs. 2 zü erbringen (eintreffend bei 

der Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng): 

a) Abschlüss eines theologischen Masterstüdiüms an den Theologischen Fakülta ten der 

Universita ten Zü rich oder Basel oder eines Masterstüdiüms in Theologie, das von 

der Aüsbildüngskommission als gleichwertig anerkannt ist; 

b) Nachweis der erfolgreich absolvierten Eignüngskla rüng KEK I, falls dies nicht schon 

bei der Anmeldüng erfolgt ist. 

4 Fü r Personen mit einem Abschlüss an der Theologischen Fakülta t Bern gelten züdem fol-

gende Regeln: 

a) Wer im Abschlüssprotokoll des Praktischen Semesters an der Theologischen Fakül-

ta t der Universita t Bern eine Aüflage erhalten hat, hat diese an der Theologischen 

Fakülta t der Universita t Bern zü erfü llen, bevor der Eintritt ins Lernvikariat erfolgen 

kann. 

b) Nicht züm Lernvikariat zügelassen werden Personen, die: 

 das Praktische Semester an der Theologischen Fakülta t der Universita t Bern nicht 

bestanden haben oder nicht züm Lernvikariat in den Kirchen Bern-Jüra-Solothürn 

zügelassen worden sind: 

 dieses Lernvikariat nach der Zwischenqüalifikation beenden müssten oder es de-

finitiv nicht bestanden haben oder  

 einen negativen Entscheid angefochten haben ünd dieses Verfahren noch ha ngig 

ist. 

§ 76 Empfehlung der Konkordatskirche 1  

1 Fü r die Empfehlüng gema ss Art. 17 lit. a des Konkordats ist die Konkordatskirche züsta n-

dig, in welcher die oder der Stüdierende das Mentorat angemeldet hat, sofern sie oder er 

nicht nach Absprache zü einer anderen Konkordatskirche gewechselt hat.  

2 Das Empfehlüngsschreiben an die Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng beinhaltet 

neben der Empfehlüng die Bezeichnüng des von der Konkordatskirche bestimmten Vikari-

atsortes ünd der oder des von der Konkordatskirche bestimmten Vikariatsleiterin oder Vi-

kariatsleiters. Bei Beschlü ssen züm Vikariatsort sind von den Konkordatskirchen die Rah-

menbedingüngen der Vikariatsleitenden fü r die Begleitüng eines Lernvikariats gema ss § 90 

anzüwenden. Soll das Lernvikariat teilzeitlich absolviert werden, so müss das Empfehlüngs-

schreiben die Haltüng der Konkordatskirche dazü enthalten. 
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3 Die Empfehlüng kann aüs Grü nden verweigert werden, die 

a) einen Entzüg der Wahlfa higkeit gema ss Art. 19a des Konkordats rechtfertigen; 

b) eine Ordination der Bewerberin oder des Bewerbers fü r die Konkordatskirche als 

ünzümütbar erscheinen lassen. 

4 Die Nichtgewa hrüng der Empfehlüng ist nach Massgabe des Rechts der jeweiligen Konkor-

datskirche anfechtbar. 

5 Befindet sich der Vikariatsort aüsserhalb des Gebiets der empfehlenden Konkordatskir-

che, so holt diese bei der Konkordatskirche des Vikariatsortes das schriftliche Einversta nd-

nis ein. Anfrage ünd Antwort gehen zür Kenntnisnahme an die Arbeitsstelle fü r die kirchli-

che Aüsbildüng. 1 

§ 77 Anmeldetermin 

1 Der von der Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng festgelegt Anmeldetermin ist ver-

bindlich. 

2 Liegen am Anmeldetermin nicht alle Unterlagen vor oder sind nicht alle Voraüssetzüngen 

erfü llt, so kann die Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng in begrü ndeten Fa llen eine 

Nachfrist von la ngstens drei Wochen ansetzen, üm die fehlenden Unterlagen ünd Nach-

weise nachzüreichen. 

3 Sind am Anmeldetermin oder nach gewa hrter Nachfrist die Zülassüngsvoraüssetzüngen 

gema ss § 75 Abs. 2 nicht erfü llt, so wird die Anmeldüng vom Bü ro der Konkordatskonfe-

renz zürü ckgewiesen. 

§ 78 Ausserordentliche Zulassung zum Lernvikariat 
1 Jede Konkordatskirche kann Personen, die in Absprache mit ihr einen aüsserordentlichen 

Stüdienweg begangen haben, aüf eigene Kosten am Lernvikariat teilnehmen lassen. 

2 Die praktische Prü füng ist Sache der betreffenden Konkordatskirche. 

3 Das dürch die betreffende Konkordatskirche aüsgestellte Wahlfa higkeitszeügnis gilt nür 

fü r deren Gebiet. 

4 U bernimmt die empfehlende Konkordatskirche die gesamten anfallenden Kosten des 

Lernvikariats ünd der Weiterbildüng in den ersten Amtsjahren, so werden aüch Anwa rte-

rinnen ünd Anwa rter fü r das Pfarramt zügelassen, die im Zeitpünkt des Eintritts ins Lernvi-

kariat a lter als 58 Jahre alt sind. 

§ 78a Entscheid 2 

1 Das Büro der Konkordatskonferenz entscheidet über die Zulassung zum Lernvikariat. 2 
2 Der Entscheid über die Zulassung zum Lernvikariat ergeht spätestens vier Monate vor Beginn des 
Lernvikariats, für das um die Zulassung ersucht wird. 2 

3. Inhalt 

§ 79 Gegenstand 

Das Lernvikariat ümfasst folgende Elemente: 

a) pfarramtliche Ta tigkeit in allen Handlüngsfeldern als Lernvikarin oder Lernvikar in 

einer Kirchgemeinde; 
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b) Kürswochen ünd Kürstage zü zentralen Themen ünd Handlüngsfeldern der pfarr-

amtlichen Ta tigkeit; 

c) Umsetzüng eines Gemeindeprojekts nach bestimmten Kriterien; 

d) Praxistage in Lerngrüppen zü den Handlüngsfeldern der pfarramtlichen Ta tigkeit; 

e) Aüsbildüngssüpervision; 

f) Praktische Prü füng in Form von Kompetenznachweisen; 

g) Schlüssqüalifikation. 

§ 80 Pfarramtliche Tätigkeit 1 

1 Im Mittelpünkt der pfarramtlichen Ta tigkeit stehen das Einü ben ünd pastoraltheologische 

Reflektieren der zentralen pfarramtlichen Fünktionen ünd Aüfgaben in allen Handlüngsfel-

dern dürch die Lernvikarinnen ünd Lernvikare im Züsammenspiel mit anderen Berüfsgrüp-

pen ünd A mtern. 

2 Die pfarramtliche Ta tigkeit als Lernvikarin oder Lernvikar findet ünter Anleitüng ünd Be-

gleitüng dürch eine Vikariatsleiterin oder einen Vikariatsleiter statt. 

3 Die Vikariatsleiterinnen ünd Vikariatsleiter ü bergeben die pfarramtliche Ta tigkeit in der 

zweiten Ha lfte des Lernvikariates der Lernvikarin oder dem Lernvikar wa hrend einer Wo-

che zür selbsta ndigen Besorgüng. 1 

§ 81 Kurswochen und Kurstage 

1 Die Kürswochen ünd Kürstage dienen der Einfü hrüng in die pfarramtlichen Handlüngsfel-

der. Sie fo rdern ü bergreifende Kompetenzen, die fü r das Bestehen im Pfarrberüf in einer 

sich wandelnden Kirche ünd Gesellschaft notwendig sind. Sie fo rdern das interprofessio-

nelle Handeln ünd das Bewüsstsein, in gemeinsamer Verantwortüng mit anderen kirchli-

chen A mtern ünd Kirchenbeho rden zü stehen. Sie vermitteln notwendiges Fachwissen im 

Sinne des Kompetenzstrüktürmodells. 

2 Gründlage fü r das Cürricülüm der gemeinsamen Kürswochen ünd Kürstage bildet das von 

der Konkordatskonferenz beschlossene Kompetenzstrüktürmodell. 

3 Die Kürswochen ünd Kürstage finden nach einem im Voraüs festgelegten Kürsplan statt, 

der von der Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng erarbeitet ünd kommüniziert wird.  

§ 82 Gemeindeprojekt 

Die Lernvikarinnen ünd Lernvikare fü hren in der Kirchgemeinde, in der sie das Lernvika-

riat absolvieren, ein Gemeindeprojekt nach von der Kürsleitüng bestimmten Kriterien 

dürch. Der Kompetenznachweis erfolgt in Form einer Pra sentation. 

§ 83 Praxistage in Lerngruppen 

In Lerngrüppen finden Praxistage zü pfarramtlichen Handlüngsfeldern statt. Sie dienen der 

Reflexion der eigenen Ta tigkeit, der eigenen Kompetenzen ünd des Entwicklüngsbedarfs, 

der kollegialen Beratüng ünd dem Lernen in Bezüg aüf die Zielsetzüngen des Vikariats. 
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§ 84 Ausbildungssupervision 

1 Im Rahmen der Aüsbildüngssüpervision besüchen süpervisorisch aüsgebildete Personen 

die Lernvikarinnen ünd Lernvikare sowie ihre Vikariatsleiterinnen ünd Vikariatsleiter in 

ihrer Kirchgemeinde. 

2 Die Aüsbildüngssüpervision fo rdert das Gespra ch ü ber die laüfende Arbeitsbeziehüng ünd 

hat züm Ziel, das Lehr- ünd Lernarrangement in der Kirchgemeinde zü ünterstü tzen ünd zü 

fo rdern. Sie findet wa hrend des Lernvikariats mindestens sechsmal ünd bei Bedarf bis zü 

achtmal statt. 

3 Lernvikarinnen ünd Lernvikare sowie Vikariatsleiterinnen ünd Vikariatsleiter haben bei 

Bedarf züsa tzlich Ansprüch aüf je zwei Einzelsüpervisionen. 

4. Organisation und Durchführung 

§ 85 Lernplanung und Lernziele 

1 Die Lernvikarin oder der Lernvikar, die Vikariatsleiterin oder der Vikariatsleiter sowie die 

Beaüftragten fü r die kirchliche Aüsbildüng erstellen zü Beginn des Lernvikariats eine Lern-

planüng mit individüellen Lernzielen.  

2 Die Lernplanüng berü cksichtigt die Berichte aüs dem Mentorat, die Gesamtbeürteilüng 

aüs einer allfa lligen erweiterten kirchlichen Eignüngskla rüng, die individüellen Lernziele 

ünd den konkreten Kontext der Kirchgemeinde, in der das Lernvikariat stattfindet. 

§ 86 Ausbildungsportfolio 1 

1 Die Lernvikarin oder der Lernvikar dokümentiert zwecks gezielter Entwicklüng ihrer oder 

seiner Kompetenzen die perso nlichen Erfahrüngen ünd Reflexionen im Aüsbildüngsportfo-

lio gema ss § 64. 

2 Das Aüsbildüngsportfolio bildet am Ende des Lernvikariats den Rahmen fü r die Kompe-

tenznachweise der praktischen Prü füng. Es ümfasst alle zentralen Dokümente zü formati-

ven ünd sümmativen Kompetenznachweisen, die im Rahmen des Lernvikariats erstellt wer-

den. 

3 Die Lernvikarin oder der Lernvikar erstellt am Schlüss des Lernvikariats eine Einleitüng 

ünd Lernreflexion von mindestens zwei ünd ho chstens vier Seiten Umfang, welche die im 

Lernvikariat erstellten Dokümente verortet ünd gestü tzt aüf diese das Lernvikariat ünd die 

perso nliche Kompetenzentwicklüng wa hrend des Lernvikariats sümmarisch ünd gerafft 

nachzeichnet. Diese Lernreflexion erga nzt als Einleitüng züm Aüsbildüngsportfolio des 

Lernvikariats die einzelnen Dokümente ünd zeigt eine Reflexion ü ber den Lernprozess. 

4 Das Aüsbildüngsportfolio ümfasst folgende Elemente:  

a) Vierteljahresberichte der Lernvikarin oder des Lernvikars;  

b) Halbjahres- ünd der strüktürierte Bericht gema ss § 37, Abs. 2 der Vikariatsleiterin 

oder des Vikariatsleiters sowie der strüktürierte Bericht fü r die Schlüssqüalifikation 

der Vikarin oder des Vikars (§ 37, Abs. 4); 1 

c) wesentliche Dokümente zü den sümmativen Kompetenznachweisen, die im Rahmen 

der praktischen Prü füng gema ss § 94 erforderlich sind;  
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d) Dokümente zü den formativen Kompetenznachweisen gema ss § 93, die im Rahmen 

der Aüsbildüngstage zü den vier Handlüngsfeldern erstellt werden; 

e) Einleitüng ünd Lernreflexion; die Einleitüng wird retrospektiv bzw. parallel zü den 

einzelnen Prü füngen verfasst. 

5 Die Schlussreflexion der Lernvikarin oder des Lernvikars, der strukturierte Bericht für die 

Schlussqualifikation gemäss § 37, Abs. 4 sowie der strukturierte Bericht des Vikariatsleite-

rin oder des Vikariatsleiters gemäss § 37 Abs. 2 werden der empfehlenden Konkordatskir-

che bis 31. Juli zugestellt. 1 

§ 86a  Halbjahresbericht 1 

1 Bestehen aufgrund des Halbjahresberichts der Vikariatsleiterin oder des Vikariatsleiters 
gemäss § 86 Abs 4 lit. b erhebliche Zweifel, dass eine Lernvikarin oder ein Lernvikar das 
Lernvikariat bestehen wird, ordnet die Arbeitsstelle für die kirchliche Ausbildung eine Zwi-
schenqualifikation durch die Kommission für die Kirchliche Eignungsklärung an. 1 
2 Auf die Zwischenqualifikation sind §§ 37–40 sinngemäss anwendbar. Die Zwischenqualifi-
kation kann nicht wiederholt werden. Sie findet innert eines Monats seit ihrer Anordnung 
statt. 1 
3 Eine nicht bestandene Zwischenqualifikation hat die sofortige Beendigung des Lernvikari-

ats zur Folge. Einem Rekurs kommt keine aufschiebende Wirkung zu. 1 

§ 87 Ergebnis 

1 Das Lernvikariat gilt als bestanden, sobald 

a) die geforderte Kürs- ünd Praxiszeit absolviert ist ünd die Absenzen die in den ent-

sprechenden Richtlinien bestimmten Fehlzeiten nicht ü bersteigen; 

b) die praktische Prü füng gema ss §§ 91 ff. dürch Erfü llüng der festgelegten Kompetenz-

nachweise bestanden ist; 

c) die Schlüssqüalifikation im Rahmen der Kirchlichen Eignüngskla rüng (KEK II) ge-

ma ss §§ 37 ff. erfolgreich absolviert ist. 

2 Die praktische Prü füng ünd die Schlüssqüalifikation finden vor Abschlüss des Lernvikari-

ats statt. 

§ 87a  Abbruch des Lernvikariats 1 

1 Wird das Lernvikariat nicht angetreten, kann die angemeldete Person sich zu einem späte-
ren Zeitpunkt erneut für das Lernvikariat anmelden. 1 
2 Kommt es nach dem Beginn des Lernvikariats zü dessen Abbrüch aüs Grü nden, welche die 

Lernvikarin oder der Lernvikar zü vertreten hat ünd nicht gesündheitlicher Natür oder an-

derweitig ünverschüldet sind, so gilt die Aüsbildüng als abgebrochen. Die erneüte Anmel-

düng fü r das Lernvikariat ist frü hestens nach zwei Jahren wieder mo glich. Fü r die Entscha -

digüng gilt § 88 Abs. 3. 1 

§ 88 Entschädigung 

1 Die Lernvikarinnen ünd Lernvikare erhalten ein Stipendiüm. Dieses wird in monatlichen 

Raten aüsbezahlt. Die Ho he des Stipendiüms wird dürch die Konkordatskonferenz festge-

legt. 
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2 Wird das Lernvikariat gema ss § 74 Abs. 2 teilzeitlich absolviert, so verringert sich der mo-

natliche Betrag entsprechend. 

3 Im Falle eines Abbrüchs des Lernvikariats gema ss § 73 Abs. 5 wird der Aüsbildüngsbeitrag 

fü r den Monat des Abbrüchs ünd fü r den folgenden Monat weiter aüsgerichtet. 

§ 89 Kosten, Spesenersatz und Versicherungsschutz 

1 Lernvikarinnen ünd Lernvikare erhalten fü r die Daüer des Lernvikariats die Kosten fü r 

das Halbtaxabonnement ünd sa mtliche Reisespesen fü r die Stüdienreise vergü tet. Weitere 

Reisespesen werden nicht erstattet. 

2 Das Konkordat tra gt die Kosten fü r die gastgewerblichen Leistüngen wa hrend der residen-

tiellen Kürswochen ünd beteiligt sich an den Kosten fü r das Mittagessen bei nicht-residenti-

ellen Kürstagen. 

3 Das Bü ro der Konkordatskonferenz regelt die Versicherüng der Stüdierenden wa hrend 

des Lernvikariats. 

§ 90 Vikariatsleiterinnen und Vikariatsleiter 1 
1 Die Konkordatskirchen bezeichnen geeignete Pfarrerinnen ünd Pfarrer im Sinn von § 68 

als Vikariatsleiterinnen ünd Vikariatsleiter. 1 

2 Als Leiterin oder Leiter des Lernvikariats kann zugelassen werden, wer: 1 

a) mindestens fünf Jahre im Gemeindepfarramt tätig ist, davon mindestens zwei Jahre 
in der aktuellen Kirchgemeinde; 1 

b) den CAS Ausbildungspfarrer/in an der Universität Bern absolviert hat oder bis zum 
31. Juli 2013 von einer Konkordatskirche als befähigte Ausbildungspfarrerin oder be-
fähigter Ausbildungspfarrer bezeichnet wurde; 1 

c) eine Anstellüng von mindestens 60 Stellenprozenten verfü gt oder die Vikariatslei-

tüng gemeinsam mit einer anderen Pfarrperson ü bernimmt, die ü ber eine Anstel-

lüng von mindestens 60 Stellenprozenten verfü gt;  

d) von der Konkordatskirche, der sie oder er angeho rt, fü r das entsprechende Lernvi-

kariat eine Züsage erhalten hat. 1 

3 Aüsnahmsweise ist die erstmalige Ta tigkeit als Vikariatsleiterin oder Vikariatsleiter mo g-

lich, wenn mindestens ein Modül des CAS Aüsbildüngspfarrer/in an der Universita t Bern 

besücht würde oder die Teilnahme an dieser Weiterbildüng verbindlich feststeht. 1 

4 Die Voraüssetzüngen gema ss Abs. 2 ünd 3 mü ssen bei jedem Lernvikariat erfü llt sein. 1 

5 In begrü ndeten Fa llen kann eine Konkordatskirche eine Züsage gema ss Abs. 2 lit. c aüch 

dann verweigern, wenn die ü brigen Voraüssetzüngen gema ss Abs. 2 ünd 3 erfü llt sind. 1 

6 Vikariatsleiterinnen ünd Vikariatsleiter nehmen an den Weiterbildüngs- ünd Vorberei-

tüngsveranstaltüngen des Konkordats fü r das Lernvikariat teil. 

7 Die Kosten fü r die Aüsbildüng gema ss Abs. 2 lit. b tra gt das Konkordat. 1 
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B. Praktische Prüfung 

1. Zulassung und Inhalt 

§ 91 Voraussetzungen  

Wer die Voraüssetzüngen gema ss Art. 17 Abs. 1 des Konkordats erfü llt ünd sich im Lernvi-

kariat befindet, wird zür praktischen Prü füng zügelassen. 

§ 92 Kompetenznachweise 

1 Die praktische Prü füng ümfasst formative ünd sümmative Kompetenznachweise, die im 

Aüsbildüngsportfolio gema ss § 86 dokümentiert werden. Die geprü ften Kompetenzen ent-

sprechen dem Kompetenzstrüktürmodell des Konkordats.  

2 Die Kompetenznachweise finden in folgenden kirchlichen Handlüngsfeldern statt: 

a) Gemeindeentwicklüng ünd Gemeindeleitüng, 

b) Seelsorge; 

c) Gottesdienst; 

d) Bildüng. 

3 Alle Kompetenznachweise finden vor Abschlüss des Lernvikariats statt. 

§ 93 Formative Kompetenznachweise 

1 Die Lernvikarin oder der Lernvikar erstellt pro Handlüngsfeld gema ss § 92 Abs. 2 einen 

formativen Leistüngsnachweis. Die Kompetenznachweise ko nnen ganz oder teilweise wa h-

rend der Aüsbildüngstage erstellt ünd absolviert werden. 

2 Die Verantwortlichen fü r die Kürse gema ss § 81 legen Form ünd Umfang der Nachweise in 

Absprache mit den Beaüftragten fü r die kirchliche Aüsbildüng fest ünd setzen eine Frist, bis 

wann der Kompetenznachweis erfolgen müss. Denkbar sind ü.a. Pra sentationen von Grüp-

pen- oder Einzelarbeiten, vertiefende Essays ünd Reflexionen, Büchrezensionen, Blogbei-

tra ge. 

3 Die Kürsverantwortlichen geben der Lernvikarin oder dem Lernvikar eine Rü ckmeldüng 

zü ihren Leistüngen. Sie nehmen den Kompetenznachweis an oder geben ihn zür U berar-

beitüng zürü ck. Ein Kompetenznachweis kann aüch mehrmals ü berarbeitet werden. 

§ 94 Summative Kompetenznachweise 1 

1 Die Lernvikarin oder der Lernvikar absolviert im letzten Viertel des Lernvikariats in je-

dem der Handlüngsfelder gema ss § 92 Abs. 2 eine sümmative Teilprü füng ünd weist damit 

nach, dass sie oder er im entsprechenden Handlüngsfeld ü ber die notwendigen Kompeten-

zen verfü gt, üm den Pfarrberüf aüszüü ben. 

2 Die einzelnen Teilprü füngen werden wie folgt gestaltet: 

a) Gemeindeentwicklüng ünd Gemeindeleitüng: 

 Die Lernvikarin oder der Lernvikar stellt ein innovatives, partizipationsorientiertes 

Gemeindeprojekt gema ss §§ 79 ünd 82 vor, das sie oder er in der Vikariatsgemeinde 

realisiert hat. Sie oder er dokümentiert das Projekt in einem kürzen Bericht ünd mit 

projektspezifischen Unterlagen. 
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 Die Pra sentation erfolgt im Rahmen von separaten Veranstaltüngen, an denen je-

weils eine Grüppe von Lernvikarinnen ünd Lernvikaren teilnimmt. Nach der 15- bis 

20-minü tigen Pra sentation wird das Projekt in der Grüppe wa hrend 20 Minüten dis-

kütiert.  

 Eine begleitende Expertin oder ein begleitender Experte pro Lernvikar oder Lernvi-

karin gema ss § 97 ünd eine wechselnde Expertin oder ein wechselnder Experte pro 

Teilprü füngsgrüppe sind bei diesem Anlass pra sent. 

b) Seelsorge: 
 Die Lernvikarin oder der Lernvikar fü hrt mit zwei Prü füngsberechtigten gema ss 

§ 97 ein 90-minü tiges Prü füngsgespra ch ü ber ihre seelsorgerliche Ta tigkeit. 1 

 Aüsgangspünkt ünd Foküs des Gespra chs ist ein Seelsorgeprotokoll, in welchem sie 

oder er einen konkreten Fall bei der Seelsorge beschreibt sowie ein kürzes Essay 

züm Thema "Meine Identita t als Seelsorgerin oder Seelsorger". 1 

c) Gottesdienst:  

 Die Lernvikarin oder der Lernvikar bereitet einen Gottesdienst mit Predigt vor ünd 

fü hrt diesen dürch. Das kann aüch ein Team-Gottesdienst sein. 

 Sie oder er dokümentiert ünd reflektiert die Vorbereitüngen ünd den geplanten Ab-

laüf in einem kürzen Bericht. 

 Im Anschlüss an den Gottesdienst findet ein 45-minü tiges Reflexionsgespra ch mit 

zwei Prü füngsberechtigten gema ss § 97 statt, in dem die Lernvikarinnen ünd Lern-

vikare eine selbstkritische Wü rdigüng des Gottesdienstes ünd der Predigt vorneh-

men ünd aüsgehend von der konkreten Sitüation Fragen der Gestaltüng thematisiert 

werden. 

 Die Lernvikarin oder der Lernvikar dokümentiert den Gottesdienstablaüf ünd die 

Reflexion zür Gestaltüng. 

c) Bildüng:  

 Die Lernvikarin oder der Lernvikar bereitet eine Unterrichtseinheit vor (mindestens 

45, ho chstens 90 Minüten) ünd setzt diese üm. Sie oder er dokümentiert die Unter-

richtsplanüng im Rahmen des im Lernvikariat verwendeten Pra parationsschemas 

sowie die verwendeten Unterrichtsmaterialien. 

 Im Anschlüss an den Unterricht findet ein 45-minü tiges Reflexionsgespra ch mit 

zwei Prü füngsberechtigten gema ss § 97 statt, in dem die Lernvikarin oder der Lern-

vikar eine selbstkritische Wü rdigüng des Unterrichts vornimmt ünd aüsgehend von 

der konkreten Sitüation Fragen der Unterrichtsgestaltüng thematisiert werden. 
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2. Organisation und Durchführung 

§ 95 Fachexpertinnen und Fachexperten 

1 Die Konkordatskonferenz bestimmt weitere Prü füngsberechtigte, die als Fachexpertin 

oder Fachexperte in einem Handlüngsfeld die Prü füngskommission in den Prü füngsgespra -

chen erga nzen. 

2 Die Prü füngsberechtigten sind verpflichtet, an der Koordinationssitzüng der Prü füngs-

kommission ünd an Schülüngsveranstaltüngen teilzünehmen.  

3 Sie machen sich in einer Schülüng mit dem vorliegenden Prü füngsverfahren, den Gründla-

gen des kompetenzorientierten Prü fens ünd der Dürchfü hrüng von mü ndlichen Prü füngs-

gespra chen vertraüt. 

§ 96 Prüfungstermine 
1 Die Prü füngskommission legt die Termine fü r die sümmativen Teilprü füngen gema ss § 94 

Abs. 2 aüf Vorschlag der Arbeitsstelle ünd in Absprache mit der Lernvikarin oder dem Lern-

vikar fest. Sie nimmt dabei Rü cksicht aüf gemeindliche Besonderheiten ünd aüf die Kürs-

planüng des Lernvikariats.  

2 Die Arbeitsstelle pübliziert die von der Prü füngskommission festgelegten Prü füngszeit-

fenster im Rahmen des Jahresplans fü r das Lernvikariat. 

§ 97 Durchführung 1 

1 Die Kompetenznachweise in allen vier Handlüngsfeldern gema ss § 94 Abs. 2 werden je-

weils von zwei Prü füngsberechtigten abgenommen.  

2 Ein Prü füngsberechtigter oder eine Prü füngsberechtigte prü ft die Lernvikarin oder den 

Lernvikar in allen vier Handlüngsfeldern. Sie oder er gilt als begleitende Expertin oder be-

gleitender Experte. Die oder der andere Prü füngsberechtigte stammt aüs dem zü prü fenden 

Handlüngsfeld. Diese Person gilt als wechselnde Expertin oder wechselnder Experte.  

3 Die Prü füngskommission achtet daraüf, dass mindestens eine oder einer der beiden Prü -

füngsberechtigten Mitglied der Prü füngskommission ist.  

4 In der Regel sind in den Teilprü füngen im Gottesdienst, im Unterricht ünd in der Seelsorge 

die Pfarr- oder Lehrpersonen, die fü r die Aüsbildüng im Handlüngsfeld verantwortlich wa-

ren, anwesend.  Sie nehmen bei Anwesenheit an den Reflexionsgesprächen teil und bringen 

ihre Erfahrungen und Beobachtungen aus dem Lernvikariat ein. 1 

5 Die Prü füngsberechtigten erhalten mindestens sieben Tage vor den einzelnen Teilprü fün-

gen in den vier Handlüngsfeldern die fü r die Prü füng relevanten Dokümente im Aüsbil-

düngsportfolio per Post oder per E-Mail zügestellt. Massgebend ist das Züstelldatüm des 

Postversands oder das Versanddatüm der E-Mail. Ist diese Frist üm einen Tag nicht einge-

halten, so gibt es einen Vermerk in der Prü füngsdokümentation. Ist diese Frist üm mehr als 

einen Tag nicht eingehalten, so wird die Teilprü füng als ünzüreichend (orange Ampel) be-

wertet. 1 
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6 Die Richtlinien zür praktischen Prü füng regeln das Anmeldeverfahren sowie die formellen 

ünd inhaltlichen Kriterien fü r das Bestehen der Teilprü füngen. 1 

7 Tritt vor Beginn einer Teilprüfung ein unverschuldeter Verhinderungsgrund ein, so ist ein 

schriftliches Abmeldegesuch einzureichen. Tritt ein solcher Verhinderungsfall unmittelbar 

vor oder während der Teilprüfung ein, ist dies unverzüglich zu melden. 1 

8 Entsprechende Meldungen und Gesuche sind für die Teilprüfungen an das Sekretariat der 

Prüfungskommission zu richten. Verhinderungsgründe sind zu belegen. Werden medizini-

sche Gründe geltend gemacht, ist umgehend ein ärztliches Zeugnis einzureichen. 1 

9 Die Präsidentin oder der Präsident der Prüfungskommission entscheidet über die Aner-
kennung des Verhinderungsgrunds. 1 
10 Das Geltendmachen von Verhinderungsgründen, die sich auf eine bereits abgelegte Teil-
prüfung beziehen, ist ausgeschlossen. 1 

§ 98 Richtlinien zur praktischen Prüfung 
1 Die Aüsbildüngskommission erla sst Richtlinien zür praktischen Prü füng mit einer U ber-

sicht ü ber die Kompetenzbeschreibüngen ünd die inhaltlichen ünd formalen Kriterien der 

Kompetenznachweise im Aüsbildüngsportfolio. Sie vero ffentlicht diese nach Mo glichkeit zü 

Beginn eines Vikariatsjahres. 

2 Diese Richtlinien orientieren sich aüf Basis des Kompetenzstrüktürmodells an beobacht-

baren Kompetenzen der Lernvikarinnen ünd Lernvikare. 

§ 99 Bewertung 1 

1 Die Bewertüng der Teilprü füngen gema ss § 94 Abs. 2 erfolgt anhand von einheitlich vorge-

gebenen Prü füngskriterien gema ss den Richtlinien. 

2 Die beiden Prü füngsberechtigten entscheiden nach den Teilprü füngen bzw. Reflexionsge-

spra chen ünter Aüsschlüss der oder des Vikariatsleitenden oder der Aüsbildüngsverant-

wortlichen, ob die Lernvikarin oder der Lernvikar im entsprechenden Handlüngsfeld ü ber 

die notwendigen Kompetenzen fü r die Aüsü büng des Pfarrberüfs verfü gt (grü ne Ampel) 

oder ob dieser Nachweis noch ünzüreichend war (orange Ampel). Bei Uneinigkeit hat jene 

Person den Stichentscheid, die wa hrend der Teilprü füng als begleitende Expertin oder be-

gleitender Experte fü r das entsprechende Handlüngsfeld gilt. 1 

3 Die Prü füngsberechtigten teilen der Lernvikarin oder dem Lernvikar ihre Einscha tzüng in 

der Regel ünmittelbar danach oder zü einem spa teren Zeitpünkt in einem Gespra ch mit ünd 

begrü nden ihre Entscheidüng mü ndlich. Das Gespra ch kann aüch formativen Charakter ha-

ben ünd besta rkende oder kritische Empfehlüngen fü r die weitere Ta tigkeit beinhalten. 

4 Eine oder einer der beiden Prü füngsberechtigten dokümentiert die Teilprü füngen in den 

vier Handlüngsfeldern kürz ünd begrü ndet den Entscheid jeweils im Umfang von einer hal-

ben bis einer Seite schriftlich. Dabei ko nnen aüch die formativen Empfehlüngen fü r die per-

so nliche Weiterentwicklüng der Lernvikarin oder des Lernvikars einfliessen. In der Regel 

ü bernimmt jene Person die Dokümentation, die als Experte oder Expertin fü r das entspre-

chende Handlüngsfeld gilt. 

5 Die Dokümentation der vier Teilprü füngen bildet Bestandteil des Aüsbildüngsportfolios.  
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§ 100 Bestehen der praktischen Prüfung 

1 Die praktische Prü füng gilt als bestanden, wenn  

a) die formativen Kompetenznachweise in allen vier Handlüngsfeldern angenommen 

würden; 

b) die sümmativen Teilprü füngen in allen vier Handlüngsfeldern zü einer positiven Ein-

scha tzüng der Kompetenzen gefü hrt hat ünd 

c) das vollsta ndige Aüsbildüngsportfolio vorliegt.  

2 Die Beaüftragten der Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng nehmen die formale Prü -

füng des Aüsbildüngsportfolios vor. Bei fehlenden Bestandteilen des Aüsbildüngsportfolios 

ko nnen sie Erga nzüngen oder eine U berarbeitüng einfordern. 

3 Die Prü füngskommission besta tigt nach Vorliegen aller Kompetenznachweise gema ss 

Abs. 1 gegenü ber dem Bü ro der Konkordatskonferenz, dass die Lernvikarin oder der Lern-

vikar die praktische Prü füng bestanden hat. 

§ 100a  Nichtbestandene Teilprüfungen 1 

1 Beim Nichtbestehen einer Teilprüfung ist die Dokumentation gemäss § 99 Abs. 4 sofort 
nach der nichtbestandenen Prüfung auszufüllen. Sie muss dem Büro der Prüfungskommis-
sion spätestens drei Tage nach der nichtbestandenen Prüfung vorliegen. 1 
2 Das Büro der Prüfungskommission informiert die Kandidatin oder den Kandidaten sowie 
das Büro der Konkordatskonferenz schriftlich über das Nichtbestehen einer Teilprüfung mit 
Begründung und Rechtsmittelbelehrung. 1 
3 Kann eine Teilprü füng nicht vor Ende des Lernvikariats absolviert werden, müss sie züm 

na chstmo glichen Zeitpünkt nachgeholt werden. 1 

§ 101 Prüfungswiederholung 

1 Waren die Leistüngen der Lernvikarin oder des Lernvikars in einer oder mehreren der 

sümmativen Teilprü füngen gema ss § 94 Abs. 2 ünzüreichend (orange Ampel), so kann die 

entsprechende Teilprü füng einmal wiederholt werden.  

2 Das Bü ro der Konkordatskonferenz kann aüf Antrag der Arbeitsstelle fü r die kirchliche 

Aüsbildüng ünd nach Rü cksprache mit der empfehlenden Konkordatskirche Aüflagen fü r 

die Wiederholüng der Teilprü füng formülieren ünd/oder das Lernvikariat üm ho chstens 

sechs Monate verla ngern. Die Kosten einer Verla ngerüng des Lernvikariats tra gt das Kon-

kordat. 

3 Sind allfa llige Aüflagen gema ss Abs. 2 erfü llt, kann die Lernvikarin oder der Lernvikar die 

entsprechende Teilprü füng frü hestens nach drei Monaten, jedoch innerhalb eines Jahres 

nach Abschlüss des Lernvikariats wiederholen. 

4 Scha tzen die Prü füngsberechtigten die Kompetenzen in diesem Handlüngsfeld erneüt als 

ünzüreichend ein, so legt das Bü ro der Konkordatskonferenz das weitere Vorgehen nach 

Rü cksprache mit der empfehlenden Konkordatskirche fest. Es kann die Lernvikarin oder 

den Lernvikar nach einer Wartefrist von zwei Jahren aüf Gesüch erneüt zür praktischen 

Prü füng zülassen. Es ho rt die Lernvikarin oder den Lernvikar vor seiner Entscheidüng an. 
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C. Schlussqualifikation 

§ 102 Kirchliche Eignungsklärung II 

Fü r das Bestehen des Lernvikariats ist die erfolgreiche Absolvierüng der Schlüssqüalifika-

tion (KEK II) im Rahmen der Kirchlichen Eignüngskla rüng gema ss §§ 37 ff. erforderlich. 

 

D. Wahlfähigkeitszeugnis 

§ 103 Wahlfähigkeitszeugnis 

1 Liegen die Besta tigüng der Prü füngskommission ü ber die Befa higüng der Lernvikarin 

oder des Lernvikars ünd die Besta tigüng der Kommission fü r Eignüngskla rüng ü ber ein po-

sitives Resültat aüs der Schlüssqüalifikation vor, so validiert das Bü ro der Konkordatskonfe-

renz die Resültate ünd informiert die Konkordatskirchen sowie die Lernvikarin oder den 

Lernvikar ü ber das Bestehen der praktischen Prü füng. 

2 Das Bü ro stellt das Wahlfa higkeitszeügnis im Namen der Konkordatskonferenz aüs. 

3 Das Wahlfa higkeitszeügnis entha lt keine Qüalifikation.  

4 Die Erteilüng der Wahlfa higkeit bildet die Voraüssetzüng fü r die Ordination dürch die zü-

sta ndige Konkordatskirche. 

VII. Weiterbildung in den ersten Amtsjahren  

§ 104 Zweck 

1 Die Weiterbildüng in den ersten Amtsjahren (WeA) ermo glicht die Erweiterüng ünd Ver-

tiefüng von Kenntnissen ünd Fa higkeiten in pastoralen Handlüngsfeldern, insbesondere 

dürch den Aüstaüsch ünd das Aüfarbeiten von Erfahrüngen sowie die Vermittlüng von the-

oretischen Impülsen.  

2 Die WeA ist Teil der Aüsbildüng ünd basiert aüf dem Kompetenzstrüktürmodell. 

§ 105 Pflicht 

1 Pfarrerinnen und Pfarrer besuchen im Verlauf der ersten beiden Amtsjahre einen WeA-

Tag sowie ein Gespräch zur Weiterbildungsberatung, insbesondere hinsichtlich einer 

Schwerpunktsetzung gemäss § 106. 

2 Sie sind während der ersten fünf Amtsjahre weiter verpflichtet, insgesamt acht Angebote 

im Rahmen der WeA zu besuchen, nämlich: 

a) ein individuelles Coaching zur Berufseinführung im Umfang von neun Stunden; 

b) ein Seminar zum Thema Führen und Leiten im Pfarramt; 

c) ein Angebot zum Abschluss der WeA zum Thema theologische und persönliche Ent-

wicklung;  

d) weitere fünf Angebote (Seminare, Fach- und Einzelcoachings) aus dem WeA-Pro-

gramm. 

3 Im Rahmen der WeA können auf Antrag  zwei Kurse besucht werden, die nicht aus dem 

WeA-Programm stammen.  
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4 Entweder die Ausbildung in Notfall- oder die Ausbildung in Armeeseelsorge kann auf An-

trag als zwei Kurse angerechnet werden. 

5 Die Aüswahl der Veranstaltüngen gema ss Abs. 2 liegt in der Verantwortüng der Pfarrerin-

nen ünd Pfarrer ünd erfolgt aüf der Gründlage des Aüsbildüngsportfolios ünd des Kompe-

tenzstrüktürmodells . Dabei sollen pro Kalenderjahr nicht mehr als zwei Angebote gema ss 

Abs. 2 besücht werden. Es gelten die ü blichen Bewilligüngsverfahren der jeweiligen Kon-

kordatskirche. 

6 Die Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng besta tigt den Besüch der Angebote zühan-

den der Pfarrerinnen ünd Pfarrer sowie der jeweiligen Konkordatskirche. 

§ 106 Schwerpunktsetzung 

1 Im Rahmen der WeA kann ein Schwerpunkt gesetzt werden.  

2 Zür Schwerpünktsetzüng im Rahmen der WeA geho rt der Besüch von vier definierten An-

geboten aüs dem entsprechenden Schwerpünkt. 

3 Nach Absprache mit der Arbeitsstelle für die kirchliche Ausbildung können im Rahmen 

der Schwerpunktsetzung auch Angebote anderer Anbieter besucht und als WeA anerkannt 

werden. 

4 Die Arbeitsstelle für die kirchliche Ausbildung bestätigt den Besuch und die Schwerpunkt-

setzung in der WeA zuhanden der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der jeweiligen Konkor-

datskirche. Es wird ein Abschlussdokument mit Angabe der Schwerpunktsetzung ausge-

stellt. 

5 Kirchgemeinde und Konkordatskirche werden von den Pfarrpersonen über die Schwer-

punktsetzung informiert. 

§ 107 Programmleitung 

1 Das Büro der Konkordatskonferenz bestellt eine Programmleitung für die WeA. In dieser 

sind das Büro der Konkordatskonferenz, die Arbeitsstelle für die kirchliche Ausbildung so-

wie die Ausbildungskommission vertreten. Die Programmleitung konstituiert sich selber. 

2 Nutzen die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn die Angebote der WeA, so sind sie 

berechtigt, mit zwei Vertreterinnen oder Vertretern in der Programmleitung Einsitz zu 

nehmen. 

3 Die Programmleitüng entwickelt ünd koordiniert die Angebote der WeA im Rahmen eines 

Gesamtcürricülüms. Ihr obliegt: 

a)  Erhebüng des Weiterbildüngsbedarfs fü r die Pfarrerinnen ünd Pfarrer in den ersten 

Amtsjahren aüf Gründlage des Kompetenzstrüktürmodells ünd der Erfordernisse 

der pfarramtlichen Ta tigkeiten; 

b) Sicherstellüng der Berü cksichtigüng des Weiterbildüngsbedarfs gema ss lit. a in den 

Angeboten der WeA; 

c) Festlegüng der mo glichen Schwerpünktsetzüngen; 

d) periodische Evalüierüng der Angebote der WeA; 
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e) Erstellüng einer Liste von Coaches fü r das Coaching in den ersten Amtsjahren; 

f) Vorschla ge fü r die Weiterentwicklüng des WeA-Konzepts aüfgründ der Ergebnisse 

der Evalüationen gema ss lit. d ünd entsprechende Antra ge zühanden der Aüsbil-

düngskommission; 

g) Vorschlag fü r ein Jahresprogramm der WeA zühanden der Aüsbildüngskommission; 

h) Vorschlag fü r das Büdget der WeA zühanden des Bü ros der Konkordatskonferenz, 

sofern die Aüsbildüngskommission dem Jahresprogramm gema ss lit. g züstimmt. 

§ 108 Gegenstand 

Die Angebote der WeA gliedern sich in: 

a) CeA – Coaching in den ersten Amtsjahren, aüsgehend von einer Themenliste zür Be-

gleitüng des Berüfseinstiegs; 

b) FeA – Fachcoaching in den ersten Amtsjahren in einer Kleingrüppe zü ünterschiedli-

chen Handlüngsfeldern, bestehend aüs Besüchen einer Fachperson am Ort ünd aüs 

verarbeitenden Grüppensitzüngen; 

c) SeA – Seminare ünd Kürse in den ersten Amtsjahren aüs dem Angebot der WeA ünd 

aüs bezeichneten Angeboten aüs dem Weiterbildüngsprogramm der schweizeri-

schen Pfarr-Weiterbildüngsstellen. 

§ 109 Individuelles Coaching (CeA) 

1 Für das CeA schlägt die Arbeitsstelle für die kirchliche Ausbildung aus der von der Pro-

grammleitung erstellten Liste mit befähigten Personen eine Coaching-Person vor. 

2 Die Coaching-Liste ist o ffentlich. 

3 Den Coaching-Gespra chen, die als Referenzrahmen das Kompetenzstrüktürmodell haben, 

liegt folgende Themenliste zügründe:  

a) Weiterentwicklüng der theologischen Existenz in Aüseinandersetzüng mit Berüfser-

fahrüng; 

b) Kirchgemeinde/Arbeitsstelle ünd meine Person (Aüseinandersetzüng mit Traditio-

nen, Werten ünd Strüktüren); 

c) Züsammenarbeit mit Beho rden, Mitarbeitenden, Kolleginnen ünd Kollegen, Freiwilli-

gen ünd einer weiteren O ffentlichkeit; 

d) Reflexion der Kommünikationsgestaltüng; 

e) Balance zwischen Arbeits- ünd Privatbereich; 

f) Heraüsbildüng ünd Fo rderüng einer individüellen, professionellen Identita t anhand 

des Kompetenzstrüktürmodells ünd einer Berüfskültür; 

g) Schwerpünktsetzüng gema ss § 106 aüfgründ des eigenen Pfarr-Profils ünd aüfgründ 

der perso nlichen ünd berüflichen Entwicklüngsabsicht; 

h) Evalüierüng der eigenen Arbeit; 

i) Planüng von FeA ünd SeA. 

§ 110 Fachcoaching (FeA) 

1 Fü r das FeA wa hlen Pfarrerinnen ünd Pfarrer Themen aüs den Handlüngsfeldern gema ss 

Abs. 3 aüs. 
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2 Bei Bedarf kann die Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng ein FeA mit einer Grüppe 

von WeA-Pfarrerinnen oder -Pfarrern konzipieren ünd organisieren.  

3 Fü r folgende Handlüngsfelder stehen FeA-Angebote zür Verfü güng: 

a) Seelsorge; 

b) Gottesdienst (Litürgie, Teamgottesdienste, neüe Formen von Gottesdienst ünd Fei-

ern, Profil-Gottesdienste); 

c) Bildüng (schülischer ünd kirchlicher Unterricht, erwachsenenbildnerische Ta tigkeit, 

Arbeit mit alters- ünd themenspezifischen Grüppen, Glaübenskürse); 

d) Gemeindeleitüng ünd Gemeindeentwicklüng (Leitüng, Freiwillige, Beteiligüngskir-

che, Partizipation, Gemeindeaüfbaü, Repra sentation, Management, Sozialraümorien-

tierüng); 

e) Kasüalien (klassische Kasüalien, neüe Ritüale); 

f) neüe Arbeitsfelder mit Innovations- ünd Zükünftscharakter. 

§ 111 Seminare in den ersten Amtsjahren (SeA) 

Die Arbeitsstelle fü r die kirchliche Aüsbildüng bietet SeA-Kürse an. Aüsserdem bezeichnet 

sie Kürsangebote von anderen Anbietern, die als SeA-Angebote gelten. Sie vero ffentlicht die 

Liste an anerkannten SeA-Angeboten ja hrlich. 

§ 112 Finanzierung 

1 Das Konkordat trägt einen Anteil der Kosten für das individuelle Coaching in den ersten 

Amtsjahren (CeA), für Fachcoachings in den ersten Amtsjahren (FeA) und für Seminare und 

Kurse in den ersten Amtsjahren (SeA). Die Konkordatskonferenz setzt diesen Anteil jähr-

lich fest. 

2 Die verbleibenden Kosten eines Angebots der WeA tragen die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer. Weitere Subventionen sind Sache der einzelnen Konkordatskirchen beziehungs-

weise von deren Kirchgemeinden im Rahmen ihrer Ordnungen. 

VIII. Schluss- und Übergangsbestimmungen 

§ 113 Inkrafttreten und Aufhebungen 

1 Diese Verordnüng tritt aüf den 1. Aügüst 2019 in Kraft.1 

2 Aüf den Zeitpünkt des Inkrafttretens werden folgende Erlasse aüfgehoben: 

a) Aüsbildüngsordnüng fü r Pfarrerinnen ünd Pfarrer vom 29. November 2018; 

b) Prü füngsordnüng vom 23. Mai 2008/15. Jüni 2018; 

c) Aüsfü hrüngsbestimmüng zür Prü füngsordnüng, erlassen von der Prü füngskommis-

sion ünd genehmigt vom Bü ro der Konkordatskonferenz am 21. Jüni 2018, sowie alle 

Anha nge zü den Aüsfü hrüngsbestimmüngen. 

§ 114 Kirchliche Eignungsklärung 

1 Stüdierende, die sich nach dem 1. Janüar 2017 fü r die kirchliche Eignüngskla rüng ange-

meldet haben, absolvieren die Potentialanalyse ünd die Eignüngskla rüng gema ss dieser 

Aüsbildüngsordnüng. 
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2 Fü r Anwa rterinnen ünd Anwa rter fü r das Pfarramt, die sich im Rahmen der Entwicklüngs-

orientierten Eignüngsabkla rüng bereits mindestens einer Exploration ünterzogen haben 

ünd sich nicht der Kirchlichen Eignüngskla rüng ünterstellt haben, erfolgt die Kirchliche 

Eignüngskla rüng in der Form der Entwicklüngsorientierten Eignüngsabkla rüng gema ss der 

Ordnüng fü r die Entwicklüngsorientierte Eignüngsabkla rüng ünd das Mentorat vom 23. 

Mai 2008. Die Anmeldüng zür dritten Exploration ünd züm Lernvikariat müss bis am 1. De-

zember 2019 erfolgen. Die letzten Explorationen im Rahmen der Entwicklüngsorientierten 

Eignüngsabkla rüng finden im Rahmen des Lernvikariats 2020/2021 statt. 

3 Im U brigen ünterliegen Stüdierende sowie Anwa rterinnen ünd Anwa rter fü r das Pfarramt 

der Kirchlichen Eignüngskla rüng gema ss §§ 23 ff. 

§ 115 Alterslimite 1 

1 Stüdierende, die gema ss der Verordnüng ü ber den Qüereinstieg ins Pfarramt vom 8. Mai 

2015 bis am 1. Janüar 2019 in den Stüdiengang Qüereinstieg ins Pfarramt aüfgenommen 

würden, ko nnen trotz U berschreiten der Alterslimite gema ss Art. 17 des Konkordats in das 

Lernvikariat eintreten. 

 2 Studierende, die gemäss der Verordnung über den Quereinstieg ins Pfarramt nach dem 1. 

Januar 2019 in den Studiengang eintreten, gestalten die Studienzeit so, dass sie beim Ein-

tritt in das Lernvikariat die Alterslimite gemäss Art. 17 des Konkordats noch nicht erreicht 

haben. 1 

3 Fü r Stüdierende, die sich spa testens am 1. Janüar 2019 im Masterstüdiüm befinden oder 

den Bachelorabschlüss bis züm Herbstsemester 2018 vorweisen ko nnen, gilt die Altersli-

mite gema ss Art. 17 des Konkordats nicht.  

§ 116 Praktische Prüfung und Schlussqualifikation 

1 Lernvikarinnen ünd Lernvikare, deren Lernvikariat sich ü ber zwei Jahre erstreckt oder 

vor dem 31. Jüli 2019 verla ngert würde ünd die bis 1. Aügüst 2019 mindestens zwei Teil-

prü füngen abgelegt haben, legen die verbleibenden Teilprü füngen gema ss der Aüsbildüngs-

ordnüng fü r Pfarrerinnen ünd Pfarrer vom 6. Jüni 2013 (in der Fassüng vom 15. Jüni 2018) 

ab. 

2 Lernvikarinnen ünd Lernvikare, deren Lernvikariat nach dem 31. Jüli 2019 verla ngert 

wird, legen die noch fehlenden Teilprü füngen ünd die Schlüssqüalifikation gema ss dieser 

Aüsbildüngsordnüng ab. 

§ 117 Zusätzliche Fachexpertinnen und Fachexperten 

Die Prü füngskommission kann fü r ein laüfendes Lernvikariat züsa tzliche Fachexpertinnen 

ünd Fachexperten beiziehen, wenn die Zahl der Fachexpertinnen ünd Fachexperten gema ss 

§ 95 nicht aüsreicht, üm alle Teilprü füngen abzünehmen. 

§ 118 Weiterbildung in den ersten Amtsjahren 
1 Pfarrerinnen ünd Pfarrer, die vor dem 1. Aügüst 2019 in den Pfarrdienst eingetreten sind, 

absolvieren die WeA gema ss der Verordnüng fü r die Weiterbildüng in den ersten 
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Amtsjahren WeA vom 6. Jüni 2013. Beenden sie die WeA nach dem 1. Jüli 2023, so richtet 

sich die WeA ab diesem Zeitpünkt nach §§ 104 ff. 

2 Eine Schwerpünktsetzüng gema ss § 106 steht aüch Pfarrereinen ünd Pfarrer gema ss 

Abs. 1 offen. 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

1 Gea ndert mit Beschlüss der Konkordatskonferenz vom 18. November 2021. Die A nderüng 

tritt per 1. Janüar 2022 in Kraft. 

2 Gea ndert mit Beschlüss der Konkordatskonferenz vom 16. Jüni 2023. Die A nderüng tritt 

per 1. Janüar 2024 in Kraft. 

 


